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Amtliche Mitteilungen 

Personalve: 
für das Land Niedersachsen (Nds. PersVG). 

Vom 2. März 1994. 

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz 
"beschlossen: 
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Erster Teil 

Personalvertretungen 

Erstes Kapitel 

Allgemeine Vorschriften 

sı 

Bildung von Personalvertretungen; 
Geltungsbereich 

(1) Personalvertretungen werden gebildet in den Ver- 
waltungen und Gerichten des Landes, den Verwaltungen 
der Gemeinden, der Landkreise sowie der sonstigen Kör- 
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen. 

(2) Auf Religionsgesellschaften und ihre karitativen und 
erzieherischen Einrichtungen sowie auf Weltanschau- 
ungsgemeinschaften ist dieses Gesetz nicht anzuwenden. 
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Grundsätze der Zusammenarbeit; Neutralität 

(1) Dienststelle und Personalvertretung arbeiten unter 
Beachtung der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll 
und partnerschaftlich zusammen zur Erfüllung der der 
Dienststelle obliegenden Aufgaben und zur Wahrung der 
Belange der in der Dienststelle Beschäftigten. 

(2) Dienststelle und Personalvertretung haben alles zu 
unterlassen, was geeignet ist, den Frieden in der Dienst- 
stelle zu beeinträchtigen. Insbesondere dürfen sie keine 
Maßnahmen des Arbeitskampfes gegeneinander durchfüh- 
ren. Arbeitskämpfe tariffähiger Parteien werden hierdurch 
nicht berührt. 

(3) Dienststelle und Personalvertretung dürfen sich als 
solche nicht parteipolitisch betätigen. 

(4) Die Mitglieder der Personalvertretung haben ihr Amt 
gegenüber allen Beschäftigten unparteiisch auszuüben. 

$3 

Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen 

(1) Dienststelle und Personalvertretung wirken bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz ver- 
trauensvoll mit den in der Dienststelle vertretenen Ge- 
werkschaften und Arbeitgebervereinigungen zusammen. 

(2) Die Aufgaben der Gewerkschaften und Arbeitgeber- 
vereinigungen, insbesondere die Wahrnehmung der Inter- 
essen ihrer Mitglieder, werden durch dieses Gesetz nicht 
berührt. 

(3) Beschäftigte, die Aufgaben nach diesem Gesetz 
wahrnehmen, werden dadurch in ihrer Betätigung für ihre 
Gewerkschaft in der Dienststelle nicht beschränkt. 

(4) Dienststelle und Personalvertretung haben sich für 
die Wahrung der Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten 
einzusetzen. 
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Beschäftigte 

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Beamtin- 
nen und Beamte, Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter 
der in $ 1 genannten Verwaltungen einschließlich der zu 
ihrer Berufsausbildung Beschäftigten sowie Richterinnen 
und Richter, die außerhalb eines Gerichts tätig sind. 

(2) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten 
auch Personen, die nicht in einem Beschäftigungsverhält- 
nis zu den in $ 1 genannten Verwaltungen stehen, aber 
den Weisungen der Dienststelle unterliegen, in der sie 
tätig sind.   

(3) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind nicht 

1. Personen, die ehrenamtlich tätig sind, 

2. Personen, die überwiegend zu ihrer Heilung, Wieder- 
eingewöhnung, Besserung oder Erziehung beschäftigt 
werden, 

3. Personen, die innerhalb eines Jahres bis zu einer Dau- 
er von zwei Monaten mit weniger als 15 Stunden wö- 
chentlich beschäftigt werden oder die nebenamtlich 
oder nebenberuflich mit weniger als 18 Stunden wö- 
chentlich tätig sind. 

85 

Bildung von Gruppen 

(1) Je eine Gruppe bilden: 

1. die Beamtinnen und Beamten, 

2. die Angestellten, 

3. die Arbeiterinnen und Arbeiter. 

(2) Wer Beamtin oder Beamter ist, bestimmt das Beam- 
tenrecht. Beschäftigte in einem öffentlich-rechtlichen Aus- 
bildungsverhältnis, die in $ 4 Abs. 1 bezeichneten Richte- 
rinnen und Richter und die dienstordnungsmäßigen Ange- 
stellten der Träger der Sozialversicherung und ihrer Ver- 
bände rechnen zur Gruppe der Beamtinnen und Beamten. 
Sind bei den Trägern der Sozialversicherung und ihrer 
Verbände gleichzeitig Beamtinnen oder Beamte und 
dienstordnungsmäßige Angestellte beschäftigt, so bilden 
sie je eine Gruppe für sich; entstehen dadurch mehr als 
drei Gruppen, so bilden sie zusammen eine Gruppe. 

(3) Zur Gruppe der Angestellten gehören die Beschäftig- 
ten, die nach ihrem Arbeitsvertrag als Angestellte in der 
Dienststelle tätig sind oder die sich in der Ausbildung zu 
einem Angestelltenberuf befinden. 

(4) Zur Gruppe der Arbeiterinnen und Arbeiter gehören 
die Beschäftigten, die nach ihrem Arbeitsvertrag als Arbei- 
terinnen oder Arbeiter in der Dienststelle tätig sind oder 
die sich in der Ausbildung zu einem Arbeiterberuf befin- 
den. 
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Dienststelle 

(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die ein- 
zelnen Behörden, selbständigen Betriebe einschließlich 
der Eigenbetriebe und, sofern Behörden nicht vorhanden 
sind, die Verwaltungsstellen der in $ 1 genannten Verwal- 
tungen sowie die Gerichte. 

(2) Die einer Mittelbehörde unmittelbar nachgeordnete 
Behörde bildet mit den ihr nachgeordneten Verwaltungs- 
stellen eine Dienststelle; dies gilt nicht, soweit auch die 
weiter nachgeordneten Stellen im Verwaltungsaufbau 
nach Aufgabenbereich und Organisation selbständig sind. 

(3) Weist eine Dienststelle Nebenstellen oder sonstige 
Teile auf (Gesamtdienststelle), 

1. deren Leitung zu selbständigen Maßnahmen nach 
Maßgabe des $ 65, des $ 66, des $ 67 oder des $ 75 
befugt ist oder 

2. die räumlich weit von der Stammdienststelle entfernt 
liegen, 

so sind diese von der obersten Dienstbehörde zu selbstän- 
digen Dienststellen zu erklären, wenn die Mehrheit ihrer 
wahlberechtigten Beschäftigten dies in geheimer Abstim- 
mung beschließt. Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 
Nr. 1 oder Nr. 2 nicht vor, so sollen Nebenstellen oder 
sonstige Teile einer Dienststelle zu selbständigen Dienst- 
stellen erklärt werden, wenn sonst eine sachgerechte 
Wahrnehmung von Personalvertretungsaufgaben, insbe- 
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sondere wegen der Größe oder der Eigenständigkeit der 
Stelle, nicht gewährleistet ist und wenn die Mehrheit ih- 
rer wahlberechtigten Beschäftigten dies in geheimer Ab- 
stimmung beschließt. Die Erklärung zur selbständigen 
Dienststelle ist erstmals für die folgende Wahl und solan- 
ge wirksam, bis sie wieder aufgehoben wird. Die Erklä- 
rung kann aufgehoben werden, wenn die Voraussetzun- 
gen nach Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 oder nach Satz 2 nicht 
mehr vorliegen. Während der laufenden Amtszeit des Per- 
sonalrats ist die Aufhebung der Erklärung nur zulässig, 
wenn die ‚Mehrheit der wahlberechtigten Beschäftigten 
die Aufhebung in geheimer Abstimmung verlangt. 
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Gemeinsame Dienststelle 

Bilden die in $ 1 genannten Verwaltungen gemeinsame 
Dienststellen mit Einrichtungen, die nicht unter dieses 
Gesetz fallen, so erhalten nur die Beschäftigten der in $ 1 
genannten Verwaltungen einen Personalrat nach den Vor- 
schriften dieses Gesetzes. 

$8 

Dienststellenleitung; Vertretung 

(1) Für die Dienststelle handelt ihre Leitung. Diese kann 
sich durch in der Sache zuständige und entscheidungsbe- 
fugte Beschäftigte vertreten lassen. Kollegiale Leitungsor- 
gane können sich durch ein entscheidungsbefugtes Mit- 
glied oder mehrere entscheidungsbefugte Mitglieder ver- 
treten lassen. Die vertretungsberechtigten Beschäftigten 
sind von der Dienststelle generell zu bestimmen, 

(2) Für den Schriftverkehr zwischen Dienststelle und 
Personalvertretung bleiben Regelungen über die Zeich- 
nungsbefugnisse unberührt. 

$9 

Schweigepflicht 

(1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach die- 
sem Gesetz wahrnehmen oder wahrgenommen haben, 
müssen über die ihnen dabei bekanntgewordenen Angele- 
genheiten und Tatsachen Stillschweigen bewahren, so- 
weit diese nicht offenkundig sind oder ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

(2) Die Schweigepflicht besteht nicht für die Mitglieder 
der jeweils zuständigen Personalvertretungen untereinan- 
der sowie gegenüber der zuständigen Schwerbehinderten- 
vertretung; sie entfällt ferner gegenüber den vorgesetzten 
Dienststellen, den bei ihnen gebildeten Stufenvertretun- 
gen nach diesem Gesetz und nach dem Schwerbehinder- 
tengesetz (SchwbG) sowie der Einigungsstelle, wenn diese 
Stellen von der Personalvertretung angerufen worden 
sind. $ 60 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 

Zweites Kapitel 

Personalrat; Personalversammlung 

Erster Abschnitt 

Wahl und Zusammensetzung des Personalrats 

$10 

Wahl von Personalräten 

(1) Beschäftigt eine Dienststelle in der Regel mindestens 
fünf Wahlberechtigte und sind von den Wahlberechtigten 
mindestens drei wählbar, so ist ein Personalrat zu wählen. 

(2) Dienststellen, bei denen die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 nicht gegeben sind, werden von der zuständi- 
gen Mittelbehörde oder obersten Dienstbehörde im Ein- 
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vernehmen mit der Stufenvertretung einer benachbarten 
Dienststelle zugeteilt. 

(3) Frauen und Männer sind bei der Bildung des Perso- 
nalrats entsprechend ihrem Anteil an den wahlberechtig- 
ten Beschäftigten der Dienststelle nach Maßgabe dieses 
Gesetzes und der auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften 
zu berücksichtigen. 

$11 

Wahlberechtigung 

(1) Wahlberechtigt sind 

1. alle Beschäftigten im Sinne des $ 4 Abs. 1, 

2. Beschäftigte im Sinne des $ 4 Abs. 2, die am Wahltage 
mindestens seit einem Monat in der Di£nststelle tätig 
sind, sowie 

3. Personen, deren Beschäftigungsverhältnis auf Grund 
tariflicher Bestimmung wegen Unterbrechung der Ar- 
beiten ohne besondere Kündigung beendet worden ist 
und die Anspruch auf Wiedereinstellung haben. 

(2) Sind Wahlberechtigte in mehreren Dienststellen im 
Sinne des $ 6 beschäftigt, so kann das Wahlrecht nur ng 
der Dienststelle ausgeübt werden, in der sie überwiegend 
beschäftigt sind. Bei gleichem Umfang der Beschäftigung 
entscheidet die oder der Beschäftigte, in welcher Dienst- 
stelle sie oder er das Wahlrecht ausübt. 

(3) Wer sich im Vorbereitungsdienst oder in einer son- 
stigen Berufsausbildung befindet, ist bei seiner Ausbil- 
dungsbehörde wahlberechtigt. Die Ministerien werden er- 
mächtigt, durch Verordnung für ihren Geschäftsbereich 
an Stelle der Ausbildungsbehörde eine andere Dienststel- 
le zu bestimmen, wenn dies wegen der besonderen Ver- 
hältnisse in dem Dienstzweig erforderlich ist. 

(4) Das Wahlrecht in der Dienststelle erlischt, wenn 

1. eine Abordnung, 

2. eine Beurlaubung oder 

3. eine Zuweisung nach $ 123 a des Beamtenrechtsrah- 
mengesetzes (BRRG) oder einer entsprechenden tarif- 
rechtlichen Regelung 

länger als drei Monate gedauert hat und zu diesem Zeit- 
punkt feststeht, daß die oder der Beschäftigte nicht inner- 
halb von weiteren sechs Monaten an die bisherige Dienst- 
stelle zurückkehrt. Satz 1 gilt beim Wechsel der überwie- 
genden Beschäftigung nach Absatz 2 Satz 1 entsprechend. 

(5) Das Wahlrecht erlischt nicht bei 

1. der Einberufung zum Grundwehr- oder Zivildienst, 

2. der Inanspruchnahme von Urlaub aus familiären Grün- 
den ($ 87 a des Niedersächsischen Beamtengesetzes 
— NBG —) oder Erziehungsurlaub bis zu insgesamt 
drei Jahren. 

(6) Wer zu einer Dienststelle im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes abgeordnet ist, wird in ihr zu dem Zeitpunkt 
wahlberechtigt, in dem in der bisherigen Dienststelle das 
Wahlrecht erlischt. 

(7) Nicht wahlberechtigt sind Beschäftigte, die infolge 
strafgerichtlicher Verurteilung das Recht, in öffentlichen 
Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, nicht besit- 
zen. 

$12 

Wählbarkeit 

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahlta- 
ge 

1. volljährig sind und 
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2. seit sechs Monaten der Dienststelle angehören oder 
seit einem Jahr in öffentlichen Verwaltungen beschäf- 
tigt sind. 

Besteht die Dienststelle am Wahltage weniger als ein Jahr, 
so bedarf es nicht der sechsmonatigen Zugehörigkeit zur 
Dienststelle. 

(2) Für den Personalrat ihrer Dienststelle sind nicht 
wählbar 

1. die Leitung der Dienststelle und deren ständige Vertre- 
tung, 

2. Beschäftigte, die zu selbständigen Entscheidungen in 
Personalangelegenheiten befugt sind, 

3. Beschäftigte, die dem Wahlvorstand angehören, wenn 
der zu wählende Personalrat aus mehreren Mitgliedern 
besteht, 

4. Beschäftigte im Sinne des $ 4 Abs. 2. 

Die in $ 11 Abs. 3 genannten Beschäftigten sind nicht in 
eine Stufenvertretung ($ 47) oder einen Gesamtpersonal- 
rat ($ 49) wählbar. 

& (3) Nicht wählbar sind Beschäftigte, die infolge strafge- 
richtlicher Verurteilung die Fähigkeit, Rechte aus öffentli- 
chen Wahlen zu erlangen, nicht besitzen. 

813 

Zahl der Personalratsmitglieder 

(1) Der Personalrat besteht in Dienststellen mit in der 
Regel 

5bis 20 Wahlberechtigten aus 1 Person, 

21bis 50 Wahlberechtigten aus 3 Mitgliedern, 

51 bis 150 Wahlberechtigten aus 5 Mitgliedern, 

151 bis 300 Wahlberechtigten aus 7 Mitgliedern, 

301 bis 600 Wahlberechtigten aus 9 Mitgliedern, 

601 bis 1000 Wahlberechtigten aus 11 Mitgliedern. 

Die Zahl der Mitglieder erhöht sich in Dienststellen mit 
1001 bis 5000 Wahlberechtigten um je zwei für je weitere 
angefangene Tausend, mit 5001 und mehr Wahlberechtig- 

3 ten um je zwei je weitere angefangene Zweitausend. Die 
Höchstzahl der Mitglieder beträgt 25. 

(2) Maßgebend für die Feststellung nach Absatz 1 ist 
der Tag des Erlasses des Wahlausschreibens. 

$14 

Gruppenvertretung 

(1) Der Wahlvorstand errechnet die Verteilung der Sitze 
auf die Gruppen nach dem Höchstzahlverfahren. 

(2) Sind in der Dienststelle Angehörige verschiedener 
Gruppen beschäftigt, so muß jede Gruppe in einem aus 
mehreren Mitgliedern bestehenden Personalrat entspre- 
chend ihrer Stärke vertreten sein. Jede Gruppe erhält je- 
doch mindestens einen Sitz, in Personalvertretungen mit 
mehr als neun Mitgliedern mindestens zwei Sitze. Gehö- 
ren einer Gruppe in der Regel nicht mehr als fünf Be- 
schäftigte an, so erhält sie abweichend von Satz 2 nur 
dann eine Vertretung, wenn sie mindestens ein Zwanzig- 
stel der Beschäftigten der Dienststelle umfaßt. Entfällt auf 
eine Gruppe kein Sitz und findet Gruppenwahl statt, so 
kann sich jede oder jeder Angehörige dieser Gruppe durch 
Erklärung gegenüber dem Wahlvorstand einer anderen 
Gruppe anschließen. 

(3) Gehören zu einer Gruppe mindestens ebensoviel Be- 
schäftigte wie zu den beiden anderen Gruppen zusam- 
men, so besteht der Personalrat in dem Falle, in dem für 

  

Amtliche Mitteilungen 
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ihn drei Mitglieder vorgesehen sind, aus vier Mitgliedern. 
Das vierte Mitglied steht der stärksten Gruppe zu. 

(4) Macht eine Gruppe von ihrem Recht, im Personalrat 
vertreten zu sein, keinen Gebrauch, so verliert sie bis zur 
nächsten Wahl des Personalrats ihren Anspruch auf Ver- 
tretung. Die auf die Gruppe entfallenden Sitze werden auf 
die anderen Gruppen entsprechend ihrer Stärke verteilt. 

(5) Die Verteilung der Sitze des Personalrats auf die 
Gruppen kann abweichend von den Absätzen 2 bis 4 vor- 
genommen werden, wenn die Angehörigen jeder Gruppe 
dies vor der Wahl in getrennter und geheimer Abstim- 
mung beschließen. 

815 

Verteilung der Sitze auf Frauen und Männer 

(1) Der Wahlvorstand stellt fest, wie hoch der Anteil an 
Frauen und Männern bei den wahlberechtigten Beschäf- 
tigten insgesamt und in den Gruppen ist. Steht einer 
Gruppe mehr als ein Sitz im Personalrat zu, so errechnet 
der Wahlvorstand die Verteilung der Sitze innerhalb der 
Gruppe auf die Geschlechter nach dem Höchstzahlverfah- 
ren. 

(2) Das in der Minderheit befindliche Geschlecht erhält 
stets einen Sitz, wenn mindestens 

1. ein Zwangzigstel der Beschäftigten in der Dienststelle 
diesem Geschlecht angehört und 

2. einer Gruppe, in der Frauen und Männer vertreten 
sind, mehr als ein Sitz zusteht. 

Dieser Sitz ist der Gruppe zuzurechnen, in der das in der 
Minderheit befindliche Geschlecht am stärksten vertreten 
ist. Bei gleicher Stärke entscheidet das Los. 

(3) $ 14 Abs. 4 gilt entsprechend. 

$ 16 

Allgemeine Wahlgrundsätze; 
Gruppenwahl; gemeinsame Wahl 

(1) Der Personalrat wird in geheimer und unmittelbarer 
Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl (Listen- 
wahl) gewählt. Die auf die Listen entfallenden Sitze wer- 
den nach dem Höchstzahlverfahren ermittelt. Wird nur 
ein Wahlvorschlag eingereicht, so findet Mehrheitswahl 
(Personenwahl) statt. 

(2) Besteht der Personalrat aus mehr als einer Person, so 
wählen Beamtinnen und Beamte, Angestellte, Arbeiterin- 
nen und Arbeiter die Vertretung ihrer Gruppen in nach 
Gruppen getrennten Wahlgängen (Gruppenwahl). 

(3) Abweichend von Absatz 2 findet gemeinsame Wahl 
statt, wenn die Beschäftigten dies vor der Wahl mit der 
Mehrheit der Stimmen der Wahlberechtigten jeder Grup- 
pe in getrennter und geheimer Abstimmung beschließen. 

$17 

Wahlvorschläge 

(1) Zur Wahl des Personalrats können die wahlberech- 
tigten Beschäftigten und die in der Dienststelle vertrete- 
nen Gewerkschaften Wahlvorschläge machen. 

(2) Jede Person kann nur auf einem Wahlvorschlag be- 
nannt werden. Die Wahlvorschläge müssen mindestens so 
viele Bewerberinnen und Bewerber enthalten, wie erfor- 
derlich sind, um die anteilige Verteilung der Sitze im 
Personalrat auf Frauen und Männer zu erreichen. Wahl- 
vorschläge, die diesem Erfordernis nicht entsprechen, hat 
der Wahlvorstand nach näherer Maßgabe der Wahlord- 
nung als gültig zuzulassen, wenn die Abweichung schrift-
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lich begründet wird. Die Begründung ist mit dem Wahl- 
vorschlag zu veröffentlichen. 

(3) Die Angehörigen jeder Gruppe können auch Angehö- 
rige anderer Gruppen zur Wahl vorschlagen. Im Falle der 
Wahl gelten die Gewählten insoweit als Angehörige der 
Gruppe, von deren Angehörigen sie vorgeschlagen worden 
sind. 

(4) Die von den Beschäftigten eingereichten Wahlvor- 
schläge müssen von einem Zwanzigstel der wahlberech- 
tigten Gruppenangehörigen, jedoch mindestens von zwei 
wahlberechtigten Gruppenangehörigen unterzeichnet 
sein. In jedem Falle genügt die Unterzeichnung durch 
30 wahlberechtigte Gruppenangehörige. 

(5) Bei gemeinsamer Wahl gilt Absatz 4 entsprechend. 

818 

Wahlvorstand 

(1) Spätestens elf Wochen vor Ablauf der regelmäßigen 
Amtszeit bestellt der Personalrat drei Wahlberechtigte als 
Wahlvorstand und eine oder einen von ihnen als Vorsit- 
zende oder Vorsitzenden. 

(2) Besteht zehn Wochen vor Ablauf der regelmäßigen 
Amtszeit des Personalrats kein Wahlvorstand, so beruft 
die Dienststelle auf Antrag von mindestens drei Wahlbe- 
rechtigten oder einer in der Dienststelle vertretenen Ge- 
werkschaft eine Personalversammlung zur Wahl des 
Wahlvorstandes ein. Besteht in einer Dienststelle, die die 
Voraussetzungen des $ 10 erfüllt, kein Personalrat, so be- 
ruft die Dienststelle eine Personalversammlung zur Wahl 
des Wahlvorstandes ein. Die Personalversammlung wählt 
sich eine Versammlungsleitung. 

(3) Findet eine Personalversammlung nicht statt oder 
wählt die Personalversammlung keinen Wahlvorstand, so 
bestellt ihn die Dienststelle auf Antrag von mindestens 
drei Wahlberechtigten oder einer in der Dienststelle 
vertretenen Gewerkschaft binnen einer Frist von zwei 
Wochen. 

(4) Im Wahlvorstand muß jede in der Dienststelle vor- 
handene Gruppe vertreten sein, wenn ihr mindestens drei 
wahlberechtigte Beschäftigte angehören. Für jedes Mit- 
glied soll ein Ersatzmitglied berufen werden. Dem Wahl- 
vorstand sollen Frauen und Männer angehören. 

$19 

Aufgaben des Wahlvorstandes 

(1) Der Wahlvorstand hat die Wahl rechtzeitig einzulei- 
ten. Kommt der Wahlvorstand dieser Verpflichtung nicht 
nach, so beruft die Dienststelle auf Antrag von minde- 
stens drei Wahlberechtigten oder einer in der Dienststelle 
vertretenen Gewerkschaft eine Personalversammlung zur 
Wahl eines neuen Wahlvorstandes ein. $ 18 Abs. 2 Satz 3, 
Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 

(2) Unverzüglich nach Abschluß der Wahl nimmt der 
Wahlvorstand öffentlich die Auszählung der Stimmen 
vor, stellt deren Ergebnis in einer Niederschrift fest und 
gibt es den Beschäftigten der Dienststelle durch Aushang 
bekannt. 

$ 20 

Schutz der Wahl; Kostenlast der Dienststelle 

(1) Niemand darf die Wahl des Personalrats behindern 
oder in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise 
beeinflussen. Insbesondere darf niemand in der Aus- 
übung seines Wahlrechts oder in seiner Wählbarkeit be- 
schränkt werden. 
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(2) Mitglieder des Wahlvorstandes sowie Wahlbewerbe- 
rinnen und Wahlbewerber sind von ihrer dienstlichen Tä- 
tigkeit befreit, soweit es für die Aufgaben des Wahlvor- 

. standes oder für die Aufstellung zur Wahl erforderlich ist. 
$ 39 Abs. 2 Satz 2 und $ 41 gelten entsprechend. $ 40 gilt 
für Mitglieder des Wahlvorstandes entsprechend für Ver- 
anstaltungen, die der Vorbereitung der Personalratswah- 
len dienlich sind. 

(3) Für Reisekosten von Mitgliedern des Wahlvorstan- 
des gilt $ 37 Abs. 2 entsprechend. 

821 

Anfechtung der Wahl 

Ist gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, 
die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen wor- 
den, so können mindestens drei Wahlberechtigte, eine in 
der Dienststelle vertretene Gewerkschaft oder die Dienst- 
stelle binnen einer Frist von 14 Tagen, vom Tage der 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses gerechnet, die Wahl 
unmittelbar bei den Verwaltungsgerichten anfechten, 
wenn eine nach der Wahlordnung zulässige und bean- 
tragte Berichtigung nicht vorgenommen worden ist und 
der Verstoß das Wahlergebnis ändern oder beeinflussen 
könnte. 

Zweiter Abschnitt 

‚Amtszeit des Personalrats 

822 

Zeitpunkt der Personalratswahl; 
Ende der regelmäßigen Amtszeit 

(1) Die regelmäßigen Personalratswahlen finden alle 
vier Jahre in der Zeit vom 1. Februar bis 30. April statt. 

{2) Die regelmäßige Amtszeit des Personalrats endet am 
30. April des Jahres, in dem die regelmäßigen Personal- 
ratswahlen stattfinden. Hat der neu gewählte Personalrat 
die Wahl nach $ 28 Abs. 1 bis dahin nicht durchgeführt, 
so verlängert sich die Amtszeit bis zu dieser Sitzung, läng- 
stens jedoch bis zur Dauer von zwei Monaten. 

(3) Ist ein Personalrat am 1. Februar des Jahres der 
regelmäßigen Personalratswahlen weniger als ein Jahr im 
Amt, so verlängert sich seine Amtszeit um die nächste 
regelmäßige Amtszeit. 

823 

Vorzeitige Neuwahl des Personalrats 

(1) Der Personalrat ist vorzeitig neu zu wählen, wenn 

1. die Zahl der regelmäßig Beschäftigten, die wahlberech- 
tigt sind, nach Ablauf von 18 Monaten, vom Tage der 
Wahl gerechnet, gegenüber der Zahl der am Tage der 
Wahl Wahlberechtigten um mindestens die Hälfte, 
mindestens aber um 50 gestiegen oder gesunken ist 
und die Frist bis zum Ablauf der regelmäßigen Amts- 
zeit mindestens sechs Monate beträgt, 

2. die Gesamtzahl der Mitglieder des Personalrats auch 
nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder um mehr 
als ein Viertel der vorgeschriebenen Zahl gesunken ist, 

3. der Personalrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder sei- 
nen Rücktritt beschlossen hat, 

4. die Wahl mit Erfolg angefochten ist oder 

5. der Personalrat durch gerichtliche Entscheidung aufge- 
löst ist. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nrn. 1 bis 3 dauert die 
Amtszeit des bisherigen Personalrats bis zur ersten Sit- 
zung des neu gewählten Personalrats, längstens jedoch bis   
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zur Dauer von drei Monaten. Der bisherige Personalrat hat 
innerhalb einer Frist von drei Wochen seit Eintritt der 
Voraussetzungen für eine Neuwahl den Wahlverstand zu 
bestellen. Im übrigen gelten die $$ 18 und 19 entspre- 
chend. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nrn. 4 und 5 hat der 
Wahlvorstand bis zur ersten Sitzung des neu gewählten 
Personalrats, längstens jedoch bis zur Dauer von drei Mo- 
naten, die Befugnisse und Pflichten des Personalrats; $ 18 
Abs. 2 Satz 2 und 3 sowie $ 19 sind anzuwenden. 

(4) Die Vertretung einer Gruppe ist neu zu wählen, 
wenn 

1. die Gesamtzahl der Vertretung einer Gruppe auch 
nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder um mehr 
als die Hälfte gesunken und die Voraussetzung des 
Absatzes 1 Nr. 2 nicht gegeben ist oder 

2. die Wahl der Vertretung einer Gruppe mit Erfolg ange- 
fochten ist. 

Bis zur Neuwahl gilt in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 der 
Absatz 2 entsprechend, in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 
der Absatz 3 mit der Maßgabe, daß die Mitglieder des 
Personalrats, deren Wahl nicht angefochten ist, die Ge- 
schäfte des Personalrats weiterführen. 

824 
Ausschluß eines Mitgliedes und Auflösung des 
Personalrats durch gerichtliche Entscheidung 

Auf Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten oder 
einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft kann 
das Verwaltungsgericht den Ausschluß eines Mitgliedes 
aus dem Personalrat oder die Auflösung des Personalrats 
wegen grober Vernachlässigung seiner gesetzlichen Befug- 
nisse oder wegen grober Verletzung seiner gesetzlichen 
Pflichten beschließen. Der Personalrat kann aus den glei- 
chen Gründen den Ausschluß eines Mitgliedes beantra- 
gen. Die Dienststelle kann den Ausschluß eines Mitglie- 
des aus dem Personalrat oder die Auflösung des Personal- 
rats wegen grober Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten 
beantragen. 

825 

Erlöschen der Mitgliedschaft im Personalrat 

(1) Die Mitgliedschaft im Personalrat erlischt durch 

1. Beendigung der Amtszeit des Personalrats, 

2. Niederlegung des Amtes, 

w . Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, es sei 
denn, die Wahlberechtigung bleibt bestehen, 

. Erlöschen der Wahlberechtigung in der Dienststelle, 

. Verlust der Wählbarkeit, 

. Ausschluß durch gerichtliche Entscheidung oder 

n
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. gerichtliche Feststellung, daß die oder der Gewählte 
nicht wählbar war. 

Im Falle des Satzes 1 Nr. 7 gilt für die Antragsberechti- 
gung $ 21 entsprechend mit der Maßgabe, daß der Antrag 
erst nach Ablauf der dort genannten Frist statthaft ist. 

(2) Die Mitgliedschaft im Personalrat und in der Grup- 
penvertretung wird durch einen Wechsel der Gruppenzu- 
gehörigkeit nicht berührt. 

$ 26 
Ruhen der Mitgliedschaft im Personalrat; 

zeitweilige Verhinderung 

(1) Die Mitgliedschaft im Personalrat ruht, solange 

1. dem Mitglied die Wahrnehmung der Dienstgeschäfte 
untersagt ist, 

  

  

2. eine vorläufige Dienstenthebung im Zusammenhang 
mit einem Disziplinarverfahren andauert oder 

3. über eine Klage wegen außerordentlicher Kündigung 
noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist. 
\ i 

(2) Ein Mitglied ist an der Mitarbeit im Personalrat zeit- 
weilig verhindert, wenn es beurlaubt ist, ohne daß des- 
halb die Wahlberechtigung erlischt, oder wenn die Teil- 
nahme an Sitzungen aus dienstlichen oder zwingenden 
persönlichen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. 

827 

Eintritt von Ersatzmitgliedern 

(1) Scheidet ein Mitglied aus dem Personalrat aus, so 
tritt ein Ersatzmitglied ein. Das gleiche gilt, solange die 
Mitgliedschaft ruht: oder ein Mitglied des Personalrats 
zeitweilig verhindert ist. 

(2) Die Ersatzmitglieder werden der Reihe nach aus den 
nicht gewählten Beschäftigten derjenigen Vorschlagslisten 
entnommen, denen die zu ersetzenden Mitglieder angehö- 

ren. Im Falle der Mehrheitswahl tritt die oder der Beschäf- 
tigte mit der nächsthöheren Stimmenzahl als Ersatzmit- 
glied ein. Tritt ein Ersatzmitglied für ein ausgeschiedenes 
Mitglied ein, so gilt $ 25 Abs. 2 entsprechend. 

Dritter Abschnitt 

Geschäftsführung des Personalrats 

828 

Vorsitz 

(1) Der Personalrat wählt aus seiner Mitte mit einfacher 
Mehrheit die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Die Reihenfolge 
der Stellvertretung bestimmt der Personalrat. Bei der 
Wahl sind die im Personalrat vertretenen Gruppen jeweils 
zu berücksichtigen. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. 

(2) Die oder der Vorsitzende führt die laufenden Ge- 
schäfte und vertritt den Personalrat im Rahmen der von 
diesem gefaßten Beschlüsse. Betrifft die Angelegenheit 
nur eine Gruppe, so vertritt den Personalrat die oder der 
Vorsitzende gemeinsam mit einem dieser Gruppe angehö- 
renden Mitglied. 

829 

Einberufung der Personalratssitzungen 

(1) Spätestens zwei Wochen nach dem Wahltage hat der 
Wahlvorstand die Mitglieder des neu gewählten Personal- 
rats zur Vornahme der nach $ 28 Abs. 1 vorgeschriebenen 
Wahlen einzuberufen und die Sitzung zu leiten, bis der 
Personalrat aus seiner Mitte ein Mitglied für die Leitung 
der Wahl bestellt hat. 

(2) Die oder der Vorsitzende des Personalrats beraumt 
die weiteren Sitzungen an, setzt die Tagesordnung fest, 
lädt die Mitglieder des Personalrats zu den Sitzungen 
rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung ein und lei- 
tet die Verhandlungen. 

(3) Auf Verlangen 

1. eines Viertels der Mitglieder des Personalrats, 

2. der Vertretung einer Gruppe, 

3. der Jugend- und Auszubildendenvertretung oder 

4. der Dienststelle 

ist innerhalb von zwei Wochen eine Sitzung anzuberau- 
men und der Gegenstand, der behandelt werden soll, auf 
die Tagesordnung zu setzen. 
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$ 30 

Durchführung der Personalratssitzungen 

(1) Die Sitzungen des Personalrats sind nicht öffentlich. 
Sie finden in der Regel während der Arbeitszeit statt. Bei 
der Anberaumung der Sitzungen ist auf die dienstlichen 
Erfordernisse Rücksicht zu nehmen. Die Dienststelle ist 
vom Zeitpunkt der Sitzung rechtzeitig zu verständigen. 

(2) Die Dienststelle nimmt an den Sitzungen, die auf ihr 
Verlangen anberaumt sind, und an den Sitzungen, zu de- 
nen sie eingeladen ist, teil. In diesen Fällen ist der Zeit- 
punkt der Sitzung im Einvernehmen mit der Dienststelle 
festzusetzen. Sie kann sachkundige Beschäftigte hinzuzie- 
hen. Die Dienststelle kann im Einvernehmen mit der oder 
dem Vorsitzenden des Personalrats die zuständige Arbeit- 
gebervereinigung hinzuziehen; in diesem Falle sind auch 
die Gewerkschaften, denen mindestens ein Mitglied des 
Personalrats angehört, einzuladen. 

(3) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Perso- 
nalrats oder der Mehrheit der Vertretung einer Gruppe 
sind die Gewerkschaften, denen mindestens ein Mitglied 
des Personalrats arigehört, zu einer Personalratssitzung 
einzuladen. In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 ist die 
Dienststelle über die Teilnahme der Gewerkschaften 
rechtzeitig zu verständigen; sie ist berechtigt, die zustän- 
dige Arbeitgebervereinigung hinzuzuziehen. 

(4) Der Personalrat ist berechtigt, zu den Sitzungen für 
die Dauer der Beratung sachkundige Personen sowie Bü- 
ropersonal zur Anfertigung der Sitzungsniederschrift hin- 
zuzuziehen. In personellen Angelegenheiten kann der Per- 
sonalrat beschließen, betroffene Beschäftigte zu hören. 

(5) Der Personalrat kann beschließen, daß beauftragte 
Mitglieder des Gesamtpersonalrats oder einer Stufenver- 
tretung, die bei der übergeordneten Dienststelle besteht, 
zu einer Personalratssitzung eingeladen werden, um sich 
zu bestimmten Punkten in der Tagesordnung zu äußern. 

(6) Nicht dem Personalrat angehörende Personen sind 
von den Teilen der Sitzung ausgeschlossen, in denen 

1. Beschlüsse des Personalrats gefaßt werden oder 

2. schutzwürdige Personalien einzelner erörtert werden, 
wenn nicht diese der Teilnahme zuvor ausdrücklich 
zugestimmt haben. 

Satz 1 Nr. 2 gilt nicht für die Vertreterinnen oder Vertreter 
der Dienststelle. $ 25 Abs. 4 SchwbG, $ 3 Abs. 1 des 
Zivildienstvertrauensmann-Gesetzes und $ 56 bleiben un- 
berührt. 

831 

Beschlüsse des Personalrats 

(1) Der Personalrat oder die Vertretung einer Gruppe ist 
nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der ge- 
setzlichen Mitgliederzahl anwesend ist. 

(2) Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwe- 
senden Mitglieder gefaßt, soweit dieses Gesetz nichts an- 

" deres bestimmt. Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. Bei 
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

(3) Ein Mitglied des Personalrats darf während der Bera- 
tung und Entscheidung nicht anwesend sein, wenn durch 
eine Angelegenheit seine besonderen Interessen berührt 
werden. Dies gilt auch, wenn besondere Interessen von 
Angehörigen im Sinne des $ 20 Abs. 5 des Verwaltungs- 
verfahrensgesetzes des Bundes oder einer vom Mitglied 
nt Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person berührt 
werden. 

Amtliche Mitteilungen 
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$ 32 

Beschlußfassung in gemeinsamen Angelegenheiten 
und Gruppenangelegenheiten 

(1) Über die Angelegenheiten der Beschäftigten wird 
von den Mitgliedern des Personalrats gemeinsam beraten 
und beschlossen. 

(2) Über Angelegenheiten, die nur die Angehörigen ei- 
ner Gruppe betreffen, darf der Personalrat nicht gegen den 
Willen der Mehrheit der Vertretung dieser Gruppe be- 
schließen. In diesem Falle bindet die Entscheidung der 
Mehrheit der Gruppenvertretung den Personalrat. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Angelegenheiten, die 
die Angehörigen zweier Gruppen betreffen. 

$ 33 

Aussetzung von Personalratsbeschlüssen 

(1) Der Personalrat hat einen Beschluß für die Dauer 
einer Woche auszusetzen, wenn 

1. ein Viertel seiner Mitglieder, 

2. die Vertretung einer Gruppe, ( 

3. die Jugend- und Auszubildendenvertretung oder 

4. die Schwerbehindertenvertretung 

dies wegen einer erheblichen Beeinträchtigung wichtiger 
Interessen verlangt. Während dieser Frist soll, soweit er- 
forderlich mit Hilfe der unter den Mitgliedern des Perso- 
nalrats vertretenen Gewerkschaften, eine Verständigung 
versucht werden. 

(2) Nach Ablauf der Frist hat der Personalrat über die 
Angelegenheit endgültig zu beschließen. 

(3) Die Aussetzung des Beschlusses führt zu einer Ver- 
längerung der in $ 68 Abs. 2 Satz 3 und 4 genannten Frist 
bis zu einer Woche. Die Dienststelle ist unverzüglich zu 
unterrichten. 

834 

Sitzungsniederschrift 

(1) Über jede Sitzung des Personalrats ist eine Nieder- 
schrift aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut der, 
Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthält. Di 
Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden und ei- 
nem weiteren Mitglied des Personalrats zu unterzeichnen. 
Der Niederschrift ist eine Anwesenheitsliste beizufügen, 
in die sich alle teilnehmenden Personen eigenhändig ein- 
zutragen haben 

. (2) War die Dienststelle in der Sitzung vertreten, so ist 
ihr die Niederschrift über den Teil der Sitzung, an dem 
sie teilgenommen hat, zur Mitunterzeichnung vorzulegen. 

$ 35 

Geschäftsordnung 

Sonstige Bestimmungen über die Geschäftsführung kön- 
nen in einer Geschäftsordnung getroffen werden, die der 
Personalrat mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglie- 
der beschließt. 

$ 36 

Sprechstunden 

(1) Der Personalrat kann Sprechstunden während der 
Arbeitszeit einrichten. 

(2) Der Personalrat ist berechtigt, die Beschäftigten an 
ihrem Arbeitsplatz aufzusuchen. Die Beschäftigten sind 
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befugt, den Personalrat während der Arbeitszeit aufzusu- 
chen. 

(3) Arbeitsversäumnisse wegen des Besuchs der Sprech- 
stunden oder sonstiger Inanspruchnahme des Personalrats 
mindern die Besoldung, das Arbeitsentgelt oder sonstige 
Vergütungen nicht. 

(4) Dienstliche Erfordernisse sind zu berücksichtigen. 

8 37 

Kosten 

(1) Die durch die Tätigkeit des Personalrats entstehen- 
den notwendigen Kosten trägt die Dienststelle. Kosten, die 
der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer an den in $ 40 

genannten Veranstaltungen entstehen, sind erstattungsfä- 
hig, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Tätig- 
keit im Personalrat erforderlich sind. 

(2) Für Reisen, die Mitglieder des Personalrats in Erfül- 
lung ihrer gesetzlichen Aufgaben machen, gelten die Vor- 
schriften des Reisekostenrechts entsprechend mit der 
Maßgabe, daß Dienstort der Sitz der Dienststelle oder 
Schule ist, der das Personalratsmitglied angehört. Die Rei- 
sen sind der Dienststelle vorher anzuzeigen. Reisekosten 
werden nach den für Beamtinnen und Beamte der Reise- 
kostenstufe B des Bundesreisekostengesetzes geltenden 
Vorschriften erstattet. 

(3) Für Mitglieder des Personalrats gelten die beamten- 
rechtlichen Bestimmungen über den Ersatz von Sachscha- 
den entsprechend. 

(4) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die lau- 
fende Geschäftsführung hat die Dienststelle in erforderli- 
chem Umfang Räume, den Geschäftsbedarf und Büroper- 
sonal zur Verfügung zu stellen. 

(5) Dem Personalrat sind in jeder Dienststelle geeignete 
Plätze für Bekanntmachungen und Anschläge zur Verfü- 
gung zu stellen. 

$ 38 

Verbot der Entgelterhebung 

Der Personalrat darf für seine Zwecke von den Beschäf- 
tigten keine Beiträge oder sonstigen Entgelte erheben oder 
annehmen. 

839 

Ehrenamtliche Tätigkeit und Freistellung 

(1) Die Mitglieder des Personalrats üben ihr Ehrenamt 
unentgeltlich aus. 

(2) Mitglieder des Personalrats sind von ihrer dienstli- 
chen Tätigkeit befreit, soweit es zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der personalvertretungsrechtlichen Aufga- 
ben erforderlich ist. Die Besoldung, das Arbeitsentgelt 
oder sonstige Vergütungen werden dadurch nicht gemin- 
dert. Werden Mitglieder des Personalrats durch die Erfül- 

"lung ihrer Aufgaben über ihre regelmäßige Arbeitszeit 
hinaus beansprucht, so ist ihnen Dienst- oder Arbeitsbe- 
freiung in entsprechendem Umfang zu gewähren. Satz 3 
gilt sinngemäß bei Teilzeitbeschäftigung oder bei sonsti- 
ger abweichender Regelung der Arbeitszeit. 

(3) Mitglieder des Personalrats sind auf Antrag des Per- 
sonalrats von ihrer dienstlichen Tätigkeit freizustellen, 
wenn und soweit es nach Umfang und Art der Dienststel- 
le zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben er- 
forderlich ist. Über den Umfang der Freistellung entschei- 
det die Dienststelle im Einvernehmen mit dem Personal- 
rat. Dabei sind in der Regel freizustellen in Dienststellen 
mit regelmäßig 

  

  

300 bis 600 Beschäftigten 

601 bis 1000 Beschäftigten 

1001 bis 2000 Beschäftigten 

bis 10 000 Beschäftigten je 
weitere angefangene 
1000 Beschäftigte 

über 10 000 Beschäftigten 
je weitere angefangene 
2000 Beschäftigte 

Auf Antrag des Personalrats können an Stelle der ganzen 
Freistellung eines Mitgliedes mehrere Mitglieder zum Teil 
freigestellt werden. In Dienststellen mit weniger als 
300 Beschäftigten können Teilfreistellungen vorgenom- 
men werden. Wird über die Freistellung kein Einverneh- 
men erzielt, so gilt $ 70 mit der Maßgabe, daß die Eini- 

gungsstelle angerufen werden kann. 

1 Mitglied, 

2 Mitglieder, 

3 Mitglieder, 

1 weiteres Mitglied, 

1 weiteres Mitglied. 

(4) Bei der Auswahl der freizustellenden Mitglieder hat 
der Personalrat nach der oder dem Vorsitzenden die Grup- 
pen angemessen zu berücksichtigen. 

(5) Die Freistellung darf nicht zu einer Beeinträchtigung 
des beruflichen Werdegangs führen. Zeiten einer Freistel- 
lung gelten als Bewährungszeit im Sinne der beamten- 
rechtlichen oder tarifrechtlichen Bestimmungen. Die 
Dienststelle kann die Freistellung von Beschäftigten wäh- 
rend einer beruflichen Ausbildung sowie einer beamten- 
rechtlich oder tarifrechtlich vorgesehenen Probezeit ganz 
oder teilweise ablehnen. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt sinnge- 
mäß. 

(6) Für freigestellte Mitglieder des Personalrats sind 
Planstellen und Stellen entsprechender Wertigkeit bereit- 
zustellen. Entsprechendes gilt für Teilfreistellungen. Das 
Nähere regeln die haushaltsrechtlichen Bestimmungen. 

$40 

Schulungs- und Bildungsveranstaltungen 

Mitgliedern des Personalrats ist für die Teilnahme an 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, die der Perso- 
nalratsarbeit dienlich sind, auf Antrag der erforderliche 
Urlaub unter Fortzahlung der Bezüge zu gewähren, wenn 
dringende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Glei- 
ches gilt für die als Ersatzmitglieder in Betracht kommen- 
den, nicht gewählten Beschäftigten jeder Wahlvorschlags- 
liste entsprechend der von dieser Liste gewählten Anzahl 
von Personalratsmitgliedern. 

841 

Schutzvorschriften 

(1) Die Mitglieder des Personalrats und die Ersatzmit- 
glieder dürfen in der Ausübung ihrer Befugnisse nicht 
behindert und wegen ihrer Tätigkeit, auch nach ihrem 
Ausscheiden aus dem Personalrat, nicht benachteiligt 
oder begünstigt werden. 

(2) Mitglieder des Personalrats dürfen gegen ihren Wil- 
len nur versetzt, abgeordnet oder umgesetzt werden, wenn 
dies auch unter Berücksichtigung der Mitgliedschaft im 
Personalrat aus dienstlichen Gründen unvermeidbar ist 
und der Personalrat zustimmt. Für Mitglieder des Perso- 
nalrats, die im Arbeitsverhältnis stehen, gelten die $$ 15 
und 16 des Kündigungsschutzgesetzes entsprechend. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für Mitglieder des Personalrats, 
die sich im Vorbereitungsdienst oder in sonstiger Berufs- 
ausbildung befinden. Absatz 2 gilt ferner nicht bei der 
Versetzung oder Abordnung dieser Beschäftigten zu einer 
anderen Dienststelle im Anschluß an das Ausbildungsver- 
hältnis. Die Mitgliedschaft der in Satz 1 bezeichneten Be- 
schäftigten im Personalrat ruht, solange sie entsprechend 
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den, Erfordernissen ihrer Ausbildung einer anderen 
Dienststelle zugewiesen oder zu ihr versetzt oder abgeord- 
net sind; $ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 ist nicht anzuwenden. 

Vierter Abschnitt 

Personalversammlung 

842 

Personalversammlung 

(1) Die Personalversammlung besteht aus den Beschäf- 
tigten der Dienststelle. Die Personalversammlung ist nicht 
öffentlich. Der Personalrat bestimmt, welches Mitglied die 
Personalversammlung leitet. 

(2) Kann nach den räumlichen oder dienstlichen Ver- 
hältnissen eine gemeinsame Versammlung aller Beschäf- 
tigten nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen abzu- 
halten. Darüber hinaus sind Teilversammlungen nur zu- 
lässig, wenn Angelegenheiten behandelt werden sollen, 
die sich für eine Personalversammlung aller Beschäftigten 
nicht eignen, oder wenn die Teilversammlung eine Perso- 
nalversammlung entbehrlich macht. 

(3) Innerhalb einer Gesamtdienststelle sind gemeinsame 
Personalversammlungen der Stammdienststelle und der 
verselbständigten Dienststellen nach $ 6 Abs. 3 nur zuläs- 
sig, wenn Angelegenheiten zu behandeln sind, die die 
Gesamtdienststelle als Einheit oder die Beschäftigten in 
ihrer Gesamtheit betreffen. Die Personalräte bestimmen, 
welches Mitglied die gemeinsame Personalversammlung 
leitet. 

843 

Einberufung; Tätigkeitsbericht 

(1) Der Personalrat hat mindestens einmal in jedem Ka- 
lenderjahr in einer Personalversammlung über seine Tä- 
tigkeit zu berichten. Auf Verlangen des Personalrats hat 
die Dienststelle über die Entwicklung der Aufgaben in der 
Dienststelle, über die Personalentwicklung unter besonde- 
rer Berücksichtigung der Verwirklichung der Gleichbe- 
rechtigung von Frauen und Männern sowie über die Pla- 
nung, Einführung oder wesentliche Erweiterung techni- 
scher Einrichtungen zur Arbeitserledigung, insbesondere 
neuer Informations- und Kommunikationstechniken, zu 
berichten. 

(2) Der Personalrat ist berechtigt und auf Verlangen der 
Dienststelle, auf Antrag eines Viertels der wahlberechtig- 
ten Beschäftigten oder auf Antrag des Gesamtpersonalrats 
($ 49) verpflichtet, eine Personalversammlung einzuberu- 
fen und den Gegenstand, der behandelt werden soll, auf 
die Tagesordnung zu setzen. 

(3) Auf Antrag einer im Personalrat vertretenen Gewerk- 
schaft muß der Personalrat innerhalb von vier Wochen 
eine Personalversammlung einberufen, wenn im vorherge- 
gangenen Kalenderjahr keine Personalversammlung 
durchgeführt worden ist. 

$ 44 

Zeitpunkt 

(1) Personalversammlungen finden während der Ar- 
beitszeit statt,.es sei denn, daß die dienstlichen Verhält- 
nisse dies nicht zulassen. R 

(2) Die Teilnahme an der Personalversammlung mindert 
nicht die Besoldung, das Arbeitsentgelt oder sonstige Ver- 
gütungen. Entstehen durch die Teilnahme an der Perso- 
nalversammlung besondere Fahrtkosten, so sind diese zu 
erstatten. Finden Personalversammlungen aus dienstli- 
chen Gründen außerhalb der Arbeitszeit statt, so ist aus 

Amtliche Mitteilungen 
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Anlaß der Teilnahme Dienst- oder Arbeitsbefreiung in ent- 
sprechendem Umfang zu gewähren; dies gilt auch bei 
Teilzeitbeschäftigung oder bei sonstiger abweichender Re- 
gelung der Arbeitszeit. 

(3) Bei der Anberaumung der Personalversammlungen 
ist auf die dienstlichen Erfordernisse Rücksicht zu neh- 
men. Die Dienststelle ist von dem Zeitpunkt der Ver- 
sammlungen rechtzeitig zu verständigen. Wird die Ver- 
sammlung auf Verlangen der Dienststelle anberaumt oder 
hat sie daran teilzunehmen, dann ist der Zeitpunkt der 
Versammlung im Einvernehmen mit der Dienststelle fest- 
zusetzen. 

$45 

Befugnisse der Personalversammlung 

Die Personalversammlung darf alle Angelegenheiten be- 
handeln, die zur Zuständigkeit des Personalrats gehören, 
sowie andere Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes, 
die die Dienststelle oder die Beschäftigten berühren. Per- 
sonelle Angelegenheiten einzelner dürfen nur behandelt 
werden, wenn diese zuvor ausdrücklich zugestimmt ha- 
ben. Die Personalversammlung kann dem Personalrat An- 
träge unterbreiten und zu seinen Beschlüssen Stellung 
nehmen. 

en
 

846 

Teilnahme der Dienststelle sowie weiterer Personen 

(1) Die Dienststelle kann an den Personalversammlun- 
gen teilnehmen. An den Versammlungen, die auf ihr Ver- 
langen anberaumt sind, und an den Versammlungen, zu 
denen sie eingeladen ist, hat sie teilzunehmen. Die 
Dienststelle kann die zuständige Arbeitgebervereinigung 
hinzuziehen. Sie hat den Personalrat hiervon rechtzeitig 
zu unterrichten. Die Gesamtdienststelle kann an einer Per- 
sonalversammlung einer verselbständigten Dienststelle 
($ 6 Abs. 3) teilnehmen. 

(2) Teilnahmeberechtigt an der Personalversammlung 
sind ferner mit beratender Stimme 

1. die in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften, 
2. beauftragte Mitglieder des Gesamtpersonalrats ($ 49), 
3. ein beauftragtes Mitglied der bei der übergeordneten 

Dienststelle bestehenden Stufenvertretungen ($ 47), ( 
4. die übergeordnete Dienststelle. 

(3) Der Personalrat oder die Personalversammlung kann 
beschließen, daß zu einzelnen Punkten sachkundige Per- 
sonen gehört werden. $ 37 Abs. 1 Satz 1 gilt entspre- 
chend. 

(4) Der Personalrat hat die Einberufung der Personalver- 
sammlung den in der Dienststelle vertretenen Gewerk- 
schaften rechtzeitig mitzuteilen. 

Drittes Kapitel 

Stufenvertretungen und Gesamtpersonalrat 

$47 

Wahl und Zusammensetzung 
der Stufenvertretungen 

(1) Für den Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltun- 
gen werden bei den Mittelbehörden Bezirkspersonalräte, 
bei den obersten Dienstbehörden Hauptpersonalräte gebil- 
det (Stufenvertretungen). 

(2) Die Mitglieder des Bezirkspersonalrats werden von 
den zum Geschäftsbereich der Mittelbehörde, die Mitglie- 
der des Hauptpersonalrats von den zum Geschäftsbereich 
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der obersten Dienstbehörde gehörenden Beschäftigten ge- 

wählt. Soweit bei Mittelbehörden die Personalangelegen- 

heiten der Beschäftigten zum Geschäftsbereich verschie- 

dener oberster Dienstbehörden gehören, sind diese Be- 
schäftigten für den Hauptpersonalrat bei der jeweils zu- 
ständigen obersten Dienstbehörde wahlberechtigt. 

(3) Die Stufenvertretungen bestehen bei in der Regel 

bis zu 3000 Beschäftigten aus 7 Mitgliedern, 

3001 bis 5000 Beschäftigten aus 9 Mitgliedern, 

5001 und mehr Beschäftigten aus 11 Mitgliedern. 

Für die Wahl und Zusammensetzung der Stufenver- 

Be gelten die $$ 10 bis 12, 14 Abs. 1:2 Sa 1,3 

und 4, Abs. 4 und 5 sowie die $$ 15 bis 21 entsprechend. 

$ 12 Abs. 2 Satz 1 gilt nur für die Dienststelle, bei der die 

Stufenvertretung zu errichten ist. In den Stufenvertretun- 

gen erhält jede Gruppe mindestens einen Sitz. Eine Perso- 

nalversammlung zur Bestellung des Bezirks- oder Haupt- 

wahlvorstands findet nicht statt. An ihrer Stelle bestellt 
die Dienststelle, bei der die Stufenvertretung zu errichten 
ist, den Wahlvorstand. 

(5) Werden in einer Verwaltung die Personalräte und 
Stufenvertretungen gleichzeitig gewählt, so führen die bei 
den Dienststellen bestehenden Wahlvorstände die Wahlen 
der Stufenvertretungen im Auftrage des Bezirks- oder 
Hauptwahlvorstands durch. Andernfalls bestellen auf sein 
Ersuchen die Personalräte oder, wenn solche nicht beste- 
hen, die Dienststellen die örtlichen Wahlvorstände für die 
Wahl der Stufenvertretungen. 

548 

Amtszeit und Geschäftsführung der Stufenvertretungen 

(1) Für die Amtszeit und die Geschäftsführung der Stu- 
fenvertretungen gelten die $$ 22 bis 41 entsprechend. Ab- 
weichend von $ 39 Abs. 3 Satz 3 sind für Stufenvertretun- 
gen unter Berücksichtigung der Zahl der Beschäftigten 
des jeweiligen Geschäftsbereichs in der Regel freizustel- 
len bei regelmäßig 

300 bis 600 Beschäftigten 

601 bis 1000 Beschäftigten 

bis 10 000 Beschäftigten 
je weitere angefangene 
1000 Beschäftigte 

1 Mitglied, 

2 Mitglieder, 

weitere Mitglieder zu ei- 
nem Fünftel, 

über 10 000 Beschäftigten 
je weitere angefangene Br i 
2000 Beschäftigte weitere Mitglieder zu ei- 

nem Fünftel. 

Die Höchstzahl der Freistellungen beträgt fünf. Es können 
mehrere Teilfreistellungen zusammengefaßt werden. 

(2) Ist eine Stufenvertretung aufgelöst oder ihre Wahl 
mit Erfolg angefochten, so bestellt die Dienststelle, bei der 
die Stufenvertretung zu errichten ist, den Wahlvorstand. 

849 

Gesamtpersonalrat 

(1) In den Fällen des $ 6 Abs. 3 wird ein Gesamtperso- 
nalrat gebildet. 

(2) Für die Wahl, die Amtszeit und die Geschäftsfüh- 
rung des Gesamtpersonalrats gelten die $$ 10 bis 41 mit 
Ausnahme des $ 39 Abs. 3 Satz 3, $ 47 Abs. 5 sowie $ 48 
Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 2 entsprechend. 

  

  

Viertes Kapitel 

Jugend- und Auszubildendenvertretungen 

850 

Bildung; Wahlberechtigung und Wählbarkeit 

(1) In Dienststellen, in denen Personalräte gebildet wer- 
den und denen in der Regel mindestens fünf Beschäftigte 
angehören, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben (jugendliche Beschäftigte) oder die sich im Vorbe- 
reitungsdienst oder einer sonstigen Berufsausbildung be- 
finden (Auszubildende), werden Jugend- und Auszubil- 
dendenvertretungen gewählt. 

(2) Wahlberechtigt sind alle jugendlichen Beschäftigten 
und Auszubildenden. $ 11 gilt entsprechend. 

(3) Wählbar sind Beschäftigte, die am Wahltag das 16. 
und noch nicht das 26. Lebensjahr vollendet haben, sowie 
Auszubildende. Im übrigen gilt $ 12 entsprechend. 

851 

Zusammensetzung 

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht 
in Dienststellen mit in der Regel 

5 bis 20 jugendlichen Beschäftigten 
und Auszubildenden aus 1 Mitglied, 

21 bis 50 jugendlichen Beschäftigten 
und Auszubildenden aus 3 Mitgliedern, 

51 bis 150 jugendlichen Beschäftigten 
und Auszubildenden aus 5 Mitgliedern, 

151 bis 300 jugendlichen Beschäftigten 
und Auszubildenden aus 7 Mitgliedern. 

Die Zahl der Mitglieder erhöht sich in Dienststellen mit 
mehr als 300 Wahlberechtigten um je zwei für je weitere 
angefangene 300 Wahlberechtigte. 

(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung soll sich 
aus Angehörigen der verschiedenen Beschäftigungsarten 
zusammensetzen. In einer aus mehreren Mitgliedern be- 
stehenden Jugend- und Auszubildendenvertretung sind 
Frauen und Männer entsprechend ihrem Anteil an den 
jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden der 
Dienststelle nach Maßgabe dieses Gesetzes und der auf 
ihm beruhenden Rechtsvorschriften zu berücksichtigen; 
der Wahlvorstand errechnet die Verteilung der Sitze auf 
Frauen und Männer nach dem Höchstzahlverfahren. 

852 

Wahlvorschriften; Amtszeit 

(1) Der Personalrat bestimmt den Wahlvorstand. Besteht 
ein Personalrat nicht, so beruft die Dienststelle den Wahl- 
vorstand. $ 16 Abs. 1, $ 17 Abs. 1 und 2, $ 18 Abs. 1 
sowie die $$ 19 bis 21 gelten entsprechend. $ 17 Abs. 4 
gilt mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Gruppenange- 
hörigen die Wahlberechtigten nach $ 50 Abs. 2 treten. 

(2) Die regelmäßige Wahl zur Jugend- und Auszubilden- 
denvertretung findet alle zwei Jahre in der Zeit vom 
1. Februar bis 30. April statt. $ 22 Abs. 2 und 3 sowie die 
$$ 23 bis 27 gelten entsprechend. 

(3) Die Mitgliedschaft in der Jugend- und Auszubilden- 
denvertretung bleibt bestehen, wenn ein Mitglied im Lau- 
fe der Amtszeit das 26. Lebensjahr vollendet oder die Aus- 
bildung beendet. 

$ 53 

Vorsitz; Geschäftsführung 

(1) Besteht die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
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aus mehr als einem Mitglied, so wählt sie spätestens zwei 
Wochen nach dem Wahltag aus ihrer Mitte eine Vorsit- 
zende oder einen Vorsitzenden und eine Vertreterin oder 
einen Vertreter. Den Zeitpunkt der Wahl bestimmt der 
Wahlvorstand. 

(2) Im übrigen gelten $ 28 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 
Satz 1, $ 29 Abs. 2 und 3, $ 30 Abs. 1 bis 3 und 6, $$ 31, 
34 bis 38, 39 mit Ausnahme des Absatzes 3 Satz 3 sowie 
$ 40 entsprechend. $ 39 Abs. 3 Satz 1 gilt nicht für Auszu- 
bildende..$ 41 gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß die 
Versetzung, Abordnung und Umsetzung von Mitgliedern 
der Jugend- und Auszubildendenvertretung der Zustim- 
mung des Personalrats bedürfen. 

(3) An den Sitzungen der Jugend- und Auszubildenden- 
vertretung kann ein vom Personalrat beauftragtes Perso- 
nalratsmitglied teilnehmen, es sei denn, daß die Mehrheit 
der Jugend- und Auszubildendenvertretung dem wider- 
spricht. 

854 

Aufgaben und Befugnisse 

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat fol- 
gende allgemeine Aufgaben: 

1. Maßnahmen zu beantragen, die den jugendlichen Be- 
schäftigten und Auszubildenden dienen, insbesondere 
in Fragen der Berufsausbildung und der Gleichberech- 
tigung von weiblichen und männlichen Jugendlichen 
und Auszubildenden, 

2. darauf zu achten, daß die zugunsten der jugendlichen 
Beschäftigten und Auszubildenden geltenden Gesetze, 
Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifver- 
träge, Vereinbarungen nach $ 81, Dienstvereinbarun- 

gen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt wer- 
den, 

3. Anregungen und Beschwerden von diesen Beschäftig- 
ten entgegenzunehmen und, soweit sie berechtigt er- 
scheinen, durch Verhandlung mit der Dienststelle auf 
ihre Erledigung hinzuwirken. 

(2) Dienststelle und Jugend- und Auszubildendenvertre- 
tung sollen mindestens einmal im Vierteljahr zu gemein- 
samen Besprechungen zusammentreten. Unabhängig hier- 
von kann die Jugend- und Auszubildendenvertretung An- 
gelegenheiten, die die jugendlichen Beschäftigten und 
Auszubildenden betreffen, jederzeit mit der Dienststelle 
besprechen. Im übrigen gilt $ 60 entsprechend. 

$55 

Jugend- und Auszubildendenversammlung 

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat minde- 
stens einmal in jedem Kalenderjahr in einer Jugend- und 
Auszubildendenversammlung über ihre Tätigkeiten zu be- 
richten. Im übrigen gelten die $$ 42 bis 46 entsprechend. 
An der Jugend- und Auszubildendenversammlung können 
vom Personalrat beauftragte Mitglieder teilnehmen. 

856 

Zusammenarbeit mit dem Personalrat 

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung ist zu 
allen Sitzungen des Personalrats einzuladen und kann ei- 
ne Vertreterin oder einen Vertreter mit beratender Stimme 
entsenden. ‘ 

(2) Werden Angelegenheiten behandelt, die die jugend- 
lichen Beschäftigten und Auszubildenden betreffen, kann 
die gesamte Jugend- und Auszubildendenvertretung teil- 
nehmen. Sie hat Stimmrecht bei Beschlüssen, die über- 
wiegend die Belange jugendlich Beschäftigter und Auszu- 
bildender berühren. $ 32 Abs. 2 und 3 bleibt unberührt. 

Amtliche Mitteilungen 

  

  

Seite 27 

857 

Teilnahme der Jugend- und Auszubildendenvertretung an 
Sitzungen der Stufenvertretungen und des 

Gesamtpersonalrats 

(1) Zu den Sitzungen von Stufenvertretungen, in denen 
Angelegenheiten im Sinne des $ 56 Abs. 2 verhandelt 
werden, ist die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
einzuladen, die von der Angelegenheit betroffen ist. Ist 
eine Angelegenheit keiner bestimmten Jugend- und Aus- 
zubildendenvertretung zuzuordnen, so hat die Stufenver- 

tretung die nach Absatz 2 bestimmte Vertretung einzula- 
den. An der Sitzung sollen bis zu drei Mitglieder der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung teilnehmen. $ 56 
Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(2) Der Hauptpersonalrat beruft die Jugend- und Auszu- 
bildendenvertretungen, die bei den Dienststellen des Ge- 
schäftsbereichs der zuständigen obersten Dienstbehörde 
gewählt worden sind, spätestens sechs Wochen nach Be- 
ginn ihrer regelmäßigen Amtszeit zu einer Versammlung 
ein, in der die in Absatz 1 Satz 2 genannten Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen bestimmt werden. Jede in 
der Versammlung anwesende Jugend- und Auszubilden; 
denvertretung verfügt über eine Stimme. Für jede in B 
tracht kommende Stufenvertretung ist eine Jugend- und 
Auszubildendenvertretung zu bestimmen. Dieselbe Ju- 
gend- und Auszubildendenvertretung kann für mehrere 
Stufenvertretungen bestimmt werden. Zusätzliche Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen sollen für den Fall be- 
stimmt werden, daß eine Jugend- und Auszubildendenver- 
tretung an der Sitzungsteilnahme verhindert ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Teilnahme an 
Sitzungen des Gesamtpersonalrats entsprechend. 
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Schutzvorschriften für Auszubildende 

(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, Auszubildende, die 
Mitglieder einer Personalvertretung oder einer Jugend- 
und Auszubildendenvertretung sind, nach erfolgreicher 
Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses nicht in 
ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit zu überneh- 
men, so hat er dies drei Monate vor Beendigung des Be- 

rufsausbildungsverhältnisses den Auszubildenden schrift- 
lich mitzuteilen. 

(2) Verlangen die in Absatz 1 genannten Auszubilden- 
den innerhalb der letzten drei Monate vor Beendigung des 
Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich vom Arbeitge- 
ber die Weiterbeschäftigung, so gilt zwischen den Auszu- 
bildenden und dem Arbeitgeber im Anschluß an das er- 
folgreiche Berufsausbildungsverhältnis ein Arbeitsverhält- 
nis auf unbestimmte Zeit als begründet. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn das Berufs- 
ausbildungsverhältnis vor Ablauf eines Jahres nach Been- 
digung der Amtszeit der Personalvertretung oder der Ju- 
gend- und Auszubildendenvertretung erfolgreich endet. 

(4) Der Arbeitgeber kann spätestens bis zum Ablauf von 
zwei Wochen nach Beendigung des Berufsausbildungsver- 
hältnisses beim Verwaltungsgericht beantragen, 

1. festzustellen, daß ein Arbeitsverhältnis nach den Ab- 
sätzen 2 und 3 nicht begründet wird, oder 

2. das bereits nach den Absätzen 2 und 3 begründete 
Arbeitsverhältnis aufzulösen, 

wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Arbeitge- 
ber unter Berücksichtigung aller Umstände die Weiterbe- 
schäftigung nicht zugemutet werden kann. In dem Verfah- 
ren vor dem Verwaltungsgericht ist die Personalvertre- 
tung, bei einem Mitglied der Jugend- und Auszubilden- 
denvertretung auch diese, beteiligt. 
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(5) Die Absätze 2 bis 4 sind unabhängig davon anzu- 
wenden, ob der Arbeitgeber seiner Mitteilungspflicht nach 
Absatz + nachgekommen ist. 

Fünftes Kapitel 

Beteiligung der Personalvertretung 

Erster Abschnitt 

Allgemeines 
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Allgemeine Aufgaben des Personalrats 

Der Personalrat hat folgende allgemeine Aufgaben: 

1. gemeinsam mit der Dienststelle dafür zu sorgen, daß 
alle Beschäftigten der Dienststelle nach Recht und Bil- 
ligkeit behandelt werden, insbesondere, daß jede un- 
terschiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer 
Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, politi- 
schen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Ein- 
stellung oder nach Maßgabe der Nummer 5 wegen ih- 
res Geschlechts unterbleibt, 

2. darauf zu achten, daß die zugunsten der Beschäftigten 
geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Ver- 
einbarungen nach $ 81, Dienstvereinbarungen und 
Verwaltungsvorschriften durchgeführt werden, 

3. darauf hinzuwirken, daß Maßnahmen durchgeführt 
werden, die der Dienststelle und ihren Beschäftigten 
dienen, 

4. Anregungen ünd Beschwerden von Beschäftigten ent- 
gegenzunehmen und, soweit sie berechtigt erscheinen, 
durch Verhandlung mit der Dienststelle auf ihre Erle- 
digung hinzuwirken, 

5. darauf zu achten, daß die der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern dienenden Maßnahmen, insbe- 
sondere auf Grund von Plänen zur Herstellung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, durch- 
geführt werden, 

6. die Eingliederung und berufliche Entwicklung jugend- 
licher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbe- 
hinderter, nicht ständig Beschäftigter und anderer 
schutzbedürftiger Beschäftigter zu fördern, 

7. die Eingliederung und berufliche Entwicklung auslän- 
discher Beschäftigter und das Verständnis zwischen 
ihnen und den deutschen Beschäftigten zu fördern, 

8. auf die Wahl der Schwerbehindertenvertretung hinzu- 
wirken, 

9. mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur 
Wahrung der Interessen der jugendlichen Beschäftig- 
ten und Auszubildenden eng zusammenzuarbeiten; er 
kann zu diesem Zweck Vorschläge und Stellungnah- 
men anfordern. 
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Informationsrecht des Personalrats 

(1) Die Dienststelle hat den Personalrat zur Durchfüh- 
rung seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unter- 
richten. Ihm sind die hierfür erforderlichen Unterlagen 
und Tatsachen zugänglich zu machen oder bekanntzuge- 
ben. Die Unterrichtung ist rechtzeitig, solange eine beab- 
sichtigte Maßnahme noch gestaltet werden kann. Sie ist 
umfassend, wenn alle der Dienststelle für die Entschei- 
dung zur Verfügung stehenden Unterlagen oder von ihr 
der Entscheidung sonst zugrunde gelegten Tatsachen dem 
Personalrat in den Grenzen des Absatzes 2 vorgelegt, zu- 
gänglich gemacht oder bekanntgegeben werden. 

(2) Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, 
sind dem Personalrat zur Durchführung seiner Aufgaben 

Amtliche Mitteilungen 

  

nach folgenden Maßgaben vorzulegen oder zugänglich zu 
machen: 

1. aus Anlaß von Einstellungen eingereichte Bewerbungs- 
unterlagen, auf Verlangen des Personalrats die Bewer- 
bungsunterlagen aller Bewerberinnen und Bewerber, 

2. einzelne Personaldaten oder die listenmäßige Zusam- 
menfassung von Personaldaten, soweit sie für beteili- 
gungspflichtige Personalentscheidungen oder für die 
Wahrnehmung allgemeiner Aufgaben erforderlich 
sind, 

3. zusammenfassende Ergebnisse amtsärztlicher Gutach- 
ten, psychologischer Eignungsgutachten oder Eig- 
nungstests aus Anlaß von Einstellungen, wenn die 
Dienststelle bei ihrer Entscheidung darauf abstellen 
will und die betroffene Person einwilligt, 

4. dienstliche Beurteilungen, wenn die oder der Beschäf- 
tigte die Vorlage an den Personalrat verlangt; die Ge- 
samtnote ist dem Personalrat zugänglich zu machen, 
wenn ihre Kenntnis für beteiligungspflichtige Perso- 
nalentscheidungen erforderlich ist, 

5. Ausdrucke personenbezogener Daten aus automatisier- 
ten Dateien, wenn der Personalrat prüfen will, ob 
Dienstvereinbarungen über die Einrichtung und An- 
wendung automatisierter Verfahren oder die Maßgaben 
eingehalten werden, unter denen er ihrer Einrichtung 
und Anwendung zugestimmt hat. 

Personalakten dürfen nur mit Zustimmung der Betroffe- 
nen durch ein von ihnen bestimmtes Mitglied des Perso- 
nalrats eingesehen werden. Für dieses Mitglied entfällt 
die Schweigepflicht nach $ 9 gegenüber den anderen Mit- 
gliedern des Personalrats über solche Daten, die für die 
Beschlußfassung des Personalrats bedeutsam sind. 

(3) Einem vom Personalrat benannten Mitglied ist die 
Teilnahme zu gestatten: 

1. bei dem mündlichen Teil von Prüfungen, die eine 
Dienststelle von den Beschäftigten ihres Bereichs ab- 
nimmt; dies gilt nicht für die Beratungen, 

2. bei Vorstellungs- oder Eignungsgesprächen der Dienst- 
stelle im Rahmen von Auswahlverfahren zur Vorberei- 
tung mitbestimmungspflichtiger Maßnahmen, 

3. bei Personalgesprächen mit der für Personalentschei- 
dungen der Dienststelle zuständigen Stelle, wenn die 
oder der Beschäftigte dies wünscht. 

Die Dienststelle kann den Personalrat in geeigneten Fällen 
in die Vorbereitung beteiligungspflichtiger Maßnahmen 
einbeziehen. Sie soll einem Mitglied die Teilnahme in 
von der Dienststelle eingerichteten Planungsgruppen oder 
Ausschüssen, die beteiligungspflichtige Maßnahmen vor- 
bereiten, gestatten. 

$61 

Behandlung personenbezogener Unterlagen 

(1) Unterlagen mit personenbezogenen Daten, die dem 
Personalrat aus Anlaß seiner Beteiligung an einer be- 
stimmten Maßnahme zur Verfügung gestellt wurden, sind 
nach Abschluß des Beteiligungsverfahrens der Dienststel- 
le zurückzugeben. 

(2) Andere Unterlagen des Personalrats, die personenbe- 
zogene Daten enthalten, insbesondere Niederschriften 
und Personallisten, sind für die Dauer der regelmäßigen 
Amtszeit des Personalrats aufzubewahren. Sie sind späte- 
stens nach Ablauf einer weiteren regelmäßigen Amtszeit 
zu vernichten. 
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Gemeinsame Besprechungen 

(1) Dienststelle und Personalrat sollen mindestens ein- 
mal im Vierteljahr zu gemeinsamen Besprechungen zu- 
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sammentreten. In ihnen sollen insbesondere alle Vorgän- 
ge, die die Beschäftigten wesentlich berühren oder künftig 
berühren können, behandelt werden. 

(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung und die 
Schwerbehindertenvertretung sind berechtigt, an den Be- 
prech il h Die Di lle und der Per- 

sonalrat können im beiderseitigen Einvernehmen sach- 
kundige Personen zu den Besprechungen hinzuziehen. 
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Unzulässige Maßnahmen 

Maßnahmen, bei denen 

1. die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung unterlassen 
oder 

2. bei einer Beteiligung gegen wesentliche Verfahrensvor- 
schriften verstoßen worden ist, 

dürfen nicht vollzogen werden. Maßnahmen, die entgegen 
Satz 1 durchgeführt worden sind, sind zurückzunehmen, 
soweit nicht Rechte Dritter oder öffentliche Interessen 
entgegenstehen. 

Zweiter Abschnitt 

Mitbestimmung 

$64 

Umfang der Mitbestimmung 

(1) Der Personalrat bestimmt gleichberechtigt mit bei 
allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonsti- 
gen innerdienstlichen Maßnahmen, die die Beschäftigten 
der Dienststelle insgesamt, Gruppen von ihnen oder ein- 
zelne Beschäftigte betreffen oder sich auf sie auswirken. 

(2) Eine Maßnahme ist eine Handlung oder Entschei- 
dung, durch die die Dienststelle in eigener Zuständigkeit 
eine Regelung trifft, die die Beschäftigten nicht nur ge- 
ringfügig berührt oder innerdienstliche Verhältnisse nicht 
nur unwesentlich und nicht nur kurzfristig verändert. Kei- 
ne Maßnahmen sind insbesondere 

1. Handlungen, die eine Maßnahme nur vorbereiten, 

2. Erläuterungen bestehender verbindlicher Regelungen 
oder 

3. Weisungen zur Erfüllung dienstlicher Obliegenheiten. 

(3) Soweit in den $$ 65 bis 67 einzelne Maßnahmen 
benannt sind, handelt es sich um eine beispielhafte Auf- 
zählung, die die Mitbestimmung bei Maßnahmen von 
ähnlichem Gewicht nicht ausschließt. Die $$ 65 bis 67 
und 75 regeln die dort aufgeführten Sachverhalte ab- 
schließend. 

(4) Die Mitbestimmung entfällt bei: 

1. Erlaß von Rechtsvorschriften, 

2. Organisationsentscheidungen der Landesregierung, 

3. allgemeinen Regelungen der Landesregierung oder ei- 
ner obersten Landesbehörde, die nach $ 81 mit den 
Spitzenorganisationen der Gewerkschaften zu verein- 
baren sind. r 

(5) Der Personalrat kann seine Zustimmung durch Ver- 
einbarung mit der Dienststelle für bestimmte Maßnahmen 
oder Gruppen von Maßnahmen vorab erteilen. $ 78 bleibt 
unberührt. 
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Mitbestimmung bei personellen Maßnahmen 

(1) Der Personalrat bestimmt insbesondere bei folgen- 

Amtliche Mitteilungen 
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den personellen oder allgemeinen Maßnahmen für Beam- 
tinnen und Beamte mit: 

1. Einstellung mit Ausnahme der Fälle, in denen das 
Beamtenverhältnis nach Ablegung der Laufbahnprü- 
fung auf Grund von Rechtsvorschriften endet ($ 40 

Abs. 2 NBG), 

2. Anstellung und Beförderung, 

3. Übertragung eines Amtes, das mit einer Amtszulage 
oder Stellenzulage verbunden ist, 

4. Zulassung zum Aufstieg in die nächsthöhere Lauf- 
bahn, 

5. nicht nur vorübergehende Übertragung eines Dienst- 
postens, der auf Grund seiner Bewertung einem ande- 

ren Amt mit höherem Endgrundgehalt zugeordnet ist, 

6. Verlängerung der Probezeit, 

7. Versetzung zu einer anderen Dienststelle, Einver- 
ständniserklärung der aufnehmenden Dienststelle, 

8. Abordnung, sofern sie den Zeitraum von drei Mona- 
ten überschreitet, 

9. Zuweisung nach $ 123 a BRRG für eine Dauer vol 

mehr als drei Monaten, 

10. Umsetzung innerhalb der Dienststelle, sofern sie den 
Zeitraum von drei Monaten überschreitet und die Be- 
amtin oder der Beamte ihr nicht zustimmt, 

11. vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, sofern die 
Beamtin oder der Beamte die Beteiligung des Perso- 
nalrats beantragt; die Dienststelle hat auf das Antrags- 
recht rechtzeitig hinzuweisen, 

12. Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus, 

13. Entlassung von Beamtinnen und Beamten auf Probe 
oder auf Widerruf nach den $$ 39 und 40 NBG, 

14. Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der 
Wohnung beschränken, 

15. Versagung oder Widerruf der Genehmigung zur Über- 
nahme einer Nebentätigkeit, 

16. Verzicht auf Ausschreibung, es sei denn, der Dienst- 
posten soll mit einer Beamtin oder einem Beamten 
der entsprechenden Besoldungsgruppe besetzt wer- 
den, 

17. Ablehnung von Anträgen auf Sonderurlaub und au 
Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub nach den $$ 80 
und 87 aNBG, 

18. Aufstellung von Grundsätzen über die Durchführung 
der Fortbildung, 

19. Auswahl für die Teilnahme an Fortbildungsveranstal- 
tungen, wenn mehr Bewerberinnen oder Bewerber 
vorhanden sind, als Plätze zur Verfügung stehen, 

20. Bestimmung des Inhalts von Beurteilungsrichtlinien. 

(2) Der Personalrat bestimmt insbesondere bei folgen- 
den personellen oder allgemeinen Maßnahmen für Ange- 
stellte und Arbeiterinnen und Arbeiter mit: 

1. Einstellung, 

2. Eingruppierung, Höher- oder Herabgruppierung, Be- 
stimmung der Fallgruppe, Zahlung tariflicher oder au- 
Bertariflicher Zulagen, 

“ . Übertragung einer höher oder niedriger zu bewerten- 
den oder mit einem Wechsel der Fallgruppe verbun- 
denen Tätigkeit für eine-Dauer von mehr als drei Mo- 
naten, 

4. Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrages, 

5. Versetzung zu einer anderen Dienststelle, Einver- 
ständniserklärung der aufnehmenden Dienststelle, 

6. Abordnung, sofern sie den Zeitraum von drei Mona- 
ten überschreitet, 
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7. Zuweisung nach tarifrechtlichen Regelungen entspre- 
chend $ 123 a BRRG für eine Dauer von mehr als drei 
Monaten, 

8. Umsetzung innerhalb der Dienststelle, sofern sie den 
Zeitraum von drei Monaten überschreitet und die 
oder der Beschäftigte ihr nicht zustimmt, 

9. ordentliche Kündigung einschließlich Änderungskün- 
digung sowie Kündigung während der Probezeit, 

10. Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der 
Wohnung beschränken, 

11. Versagung oder Widerruf der Genehmigung zur Über- 
nahme einer Nebenbeschäftigung, 

12. Aufstellung von Grundsätzen über die Durchführung 
der Berufsausbildung und Fortbildung, 

13. Auswahl für die Teilnahme an Fortbildungsveranstal- 
tungen, wenn mehr Bewerberinnen oder Bewerber 
vorhanden sind, als Plätze zur Verfügung stehen, 

14. a) Aufstellung von Richtlinien über die Gewährung 
des Bildungsurlaubs nach dem Niedersächsischen 
Bildungsurlaubsgesetz, 

Entscheidung, in welcher Reihenfolge mehrere Be- 
werberinnen und Bewerber Bildungsurlaub erhal- 
ten, 

b 

c Entscheidung über den Zeitpunkt des Bildungsur- 
laubs, falls ein Einvernehmen zwischen Arbeit- 

nehmerin oder Arbeitnehmer und Dienststelle 
nicht erreichbar ist, 

15. Verzicht auf Ausschreibung, es sei denn, der Arbeits- 
platz soll mit einer oder einem Beschäftigten der ent- 
sprechenden Vergütungs- oder Lohngruppe besetzt 
werden, 

16. Ablehnung von Anträgen auf Arbeitsbefreiung sowie 
auf Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub nach den den 
$$ 80 a und 87 a NBG entsprechenden tariflichen 
Bestimmungen, 

17. Bestimmung des Inhalts von Beurteilungsrichtlinien. 

(3) Die Mitbestimmung erstreckt sich nicht auf perso- 
nelle Maßnahmen für: 

1. Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppe A 16 
sowie der Besoldungsordnung B und der Besoldungs- 
ordnung R von der Besoldungsgruppe R 3 an aufwärts 
sowie vergleichbare Angestellte, 

2. Leiterinnen oder Leiter von Behörden und ständige 
Vertreterinnen oder Vertreter sowie Beschäftigte, die 
zu selbständigen Entscheidungen in Personalangele- 
genheiten der Dienststelle befugt sind, 

3. Beschäftigte, die nach Umfang und Gewicht ihres Auf- 
gabenbereichs überwiegend künstlerisch oder wissen- 
schaftlich tätig sind, sofern für deren Beschäftigung 
die Beurteilung der künstlerischen oder wissenschaftli- 
chen Befähigung entscheidend ist. 

(4) Soweit nicht in den Absätzen 1 und 2 etwas anderes 
bestimmt ist, sind von der Mitbestimmung ausgenommen 
Einzelfallentscheidungen im Besoldungs-, Versorgungs-, 
Beihilfe-, Reisekosten-, Trennungsgeld- und Umzugsko- 
seprenhl sowie bei der Festsetzung von Vergütung und 
Lohn. 
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Mitbestimmung bei sozialen und sonstigen 

innerdienstlichen Maßnahmen 

Der Personalrat bestimmt insbesondere bei folgenden 
Maßnahmen mit: 

1. Festlegung von Dauer, Beginn und Ende der täglichen 
Arbeitszeit einschließlich der Pausen; ausgenommen 
bleibt die für die Dienststelle nicht vorhersehbare, auf 
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Grund besonderer Erfordernisse kurzfristig und unre- 
gelmäßig festzusetzende tägliche Arbeitszeit für be- 
stimmte Gruppen von Beschäftigten, 

D . Festlegung der Grundsätze für die Aufstellung von 
Dienstplänen, für die Anordnung von Bereitschafts- 
dienst und Rufbereitschaft sowie für unvorhersehbare 
Arbeitszeitregelungen im Sinne der Nummer 1, 

[2 . Aufstellung des Urlaubsplans; Festsetzung der zeitli- 
chen Lage des Erholungsurlaubs für einzelne Beschäf- 
tigte, wenn zwischen der Dienststelle und der oder 
dem beteiligten Beschäftigten kein Einverständnis er- 
zielt wird, 

> . Errichtung, Verwaltung und Auflösung von Kinderbe- 
treuungs- oder anderen Sozialeinrichtungen ohne 
Rücksicht auf ihre Rechtsform, 

a . betriebliche Lohngestaltung, insbesondere Aufstel- 
lung von Entlohnungsgrundsätzen, Einführung und 
Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden sowie 
deren Änderung, Festsetzung der einzelnen Akkord- 
und Prämiensätze sowie der leistungsbezogenen und 
sonstigen Zulagen und Festsetzung von Pauschvergü- 
tungen, 

6. Gewährung von Unterstützungen, Gehaltsvorschüs- 
sen und entsprechenden sozialen Zuwendungen, wo- 
bei auf Verlangen der Antragstellerin oder des Antrag- 
stellers nur ein von ihr oder ihm bestimmtes Mitglied 
des Personalrats mitbestimmt; $ 31 Abs. 2 findet kei- 
ne Anwendung, 

Zuweisungen von Wohnungen, über die die Dienst- 
stelle verfügt oder für deren Vergabe der Dienststelle 
ein Vorschlagsrecht zusteht, mit Ausnahme von 
Dienst- und Werkdienstwohnungen, 

> 

8. Zuweisung von Dienst- und Pachtland und Festset- 
zung der Nutzungsbedingungen, 

©
 . Bestellung und Abberufung von Vertrauens-, Vertrags- 

und Betriebsärztinnen und -ärzten, Beauftragten für 
Datenschutz, Arbeitssicherheit und Sonderaufgaben 
im sozialen Bereich, soweit nicht in anderer Weise 
gesetzlich geregelt, 

10. Regelung der Ordnung in der Dienststelle und des 
Verhaltens der Beschäftigten einschließlich des 
Schutzes der Beschäftigten vor sexueller Belästigung, 

11. Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
einschließlich der Erstellung von Arbeitsschutzpro- 
grammen sowie Regelungen, die der Verhütung von 
Dienst- und Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
sowie dem Gesundheitsschutz auch mittelbar dienen, 

12. Sozialpläne einschließlich Pläne für Umschulungen, 
die aus Anlaß von Rationalisierungs- oder sonstigen 
organisatorischen Maßnahmen zum Ausgleich von 
Härtefällen oder zur Milderung wirtschaftlicher Nach- 
teile aufgestellt werden, 

13. Bestimmung des Inhalts von Personalfragebogen mit 
Ausnahme von Fragebogen im Rahmen der Rech- 
nungsprüfung und von Organisationsuntersuchungen, 

14. Abschluß von Arbeitnehmerüberlassungs- und Gestel- 
lungsverträgen mit Ausnahme der Gestellungsverträge 
mit den Kirchen über die Abstellung katechetischer 
Lehrkräfte für den Religionsunterricht an öffentlichen 
Schulen, 

15. Aufstellung von Grundsätzen über das behördliche 
und betriebliche Vorschlagswesen. 

$ 67 

Mitbestimmung bei organisatorischen Maßnahmen 

Der Personalrat bestimmt insbesondere bei folgenden 
Maßnahmen mit: 

1. Festlegung oder Veränderung des Umfangs der auto- 
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matisierten Verarbeitung personenbezogener Daten der 
Beschäftigten für Zwecke der Personalverwaltung oder 
Personalwirtschaft außerhalb von Besoldungs-, Vergü- 
tungs-, Lohn- und Versorgungsleistungen sowie von 
Beihilfen, 

2. Einführung und Anwendung technischer Einrichtun- 
gen, die geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung 
der Beschäftigten zu überwachen, 

3. Gestaltung der Arbeitsplätze, 

4. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und zur 
Erleichterung des Arbeitsablaufs, 

5. Aufstellung oder wesentliche Änderung von Plänen 
zur Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern, 

6. Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden, 

7. Anordnung von vorhersehbarer Mehrarbeit und Über- 
stunden; von unvorhersehbar notwendigen Anordnun- 
gen und Maßnahmen ist der Personalrat unverzüglich 
zu unterrichten, 

8. Festsetzung von Kurzarbeit. 

$ 68 

Mitbestimmungsverfahren 

(1) Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung des Per- 
sonalrats unterliegt, bedarf sie seiner Zustimmung. 

(2) Die Dienststelle unterrichtet den Personalrat von der 
Maßnahme schriftlich und beantragt seine Zustimmung. 
Der Personalrat kann verlangen, daß die Dienststelle die 
beabsichtigte Maßnahme schriftlich begründet oder mit 
ihm erörtert. Der Beschluß des Personalrats ist der Dienst- 
stelle innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen. In dringen- 
den Fällen kann die Dienststelle diese Frist auf eine Wo- 
che abkürzen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in 
dem der Antrag der oder dem Vorsitzenden des Personal- 
rats zugeht. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der 
Personalrat sie nicht innerhalb der Frist schriftlich unter 
Angabe von Gründen verweigert oder die aufgeführten 
Gründe offensichtlich außerhalb der Mitbestimmung nach 
den $$ 64 bis 67 liegen. Im Falle der Einigung hat die 
Dienststelle die beantragte Maßnahme in angemessener 
Frist durchzuführen oder dem Personalrat die Hinde- 
rungsgründe mitzuteilen. 

(3) Die in Absatz 2 Satz 3 genannte Frist kann im Ein- 
zelfall im beiderseitigen Einvernehmen um eine Woche 
verlängert werden. $ 33 bleibt unberührt. 

869 

Initiativrecht des Personalrats 

(1) Der Personalrat kann eine Maßnahme, die seiner 
Mitbestimmung unterliegt, schriftlich bei der Dienststelle 
beantragen. Bei einer Maßnahme, die nur einzelne Be- 
schäftigte betrifft und keine Auswirkungen auf Belange 
der Gesamtheit der in der Dienststelle Beschäftigten hat, 
ist ein Antrag nach Satz 1 nicht zulässig, wenn die betrof- 
fenen Beschäftigten selbst klagebefugt sind. 

(2) Die Dienststelle gibt dem Personalrat innerhalb von 
zwei Wochen schriftlich bekannt, ob sie dem Antrag ent- 
sprechen will. Sie führt die beantragte Maßnahme in an- 
gemessener Frist durch, wenn sie nicht innerhalb der in 
Satz 1 genannten Frist schriftlich unter Angabe von Grün- 
den dem Personalrat ihre Ablehnung mitgeteilt hat. $ 68 
Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. Satz 2 gilt nicht, wenn 
der Durchführung Rechtsvorschriften, insbesondere des 
Haushaltsrechts, tarifliche Regelungen oder Vereinbarun- 
gen nach $ 81 entgegenstehen. Die in Satz 1 bestimmte   
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Frist verdoppelt sich, wenn die Maßnahme von der Ent- 
scheidung oder der Beteiligung eines Kollegialorgans oder 
von ihm eingesetzter Gremien abhängt. 

870 

Verfahren bei Nichteinigung 

(1) Einigen sich die Dienststelle und der Personalrat 
nicht, so können sie die Angelegenheit innerhalb von 
zwei Wochen der übergeordneten Dienststelle, bei der ei- 
ne Stufenvertretung besteht, vorlegen. In den Fällen des 
$ 68 beteiligt die übergeordnete Dienststelle umgehend 
die Stufenvertretung nach Maßgabe des $ 68 Abs. 2. In 

den Fällen des $ 69 verhandelt sie mit der Stufenvertre- 
tung und nimmt zu dem Antrag innerhalb eines Monats 
nach dem Eingang Stellung. 

(2) Einigen sich die übergeordnete Dienststelle und die 
bei ihr bestehende Stufenvertretung nicht, so können sie 
die Angelegenheit innerhalb von zwei Wochen nach Zu- 
gang der ablehnenden Stellungnahme oder nach Ablauf 
der in Absatz 1 Satz 3 genannten Monatsfrist der obersten 
Dienstbehörde vorlegen. Für das weitere Verfahren gilt 
Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend. 

(3) Einigen sich die oberste Dienstbehörde und der ‚« 
ihr bestehende Personalrat nicht, so kann innerhalb von 
zwei Wochen 

1. die oberste Dienstbehörde die bei ihr bestehende Stu- 
fenvertretung beteiligen oder 

2. der Personalrat verlangen, daß die oberste Dienstbe- 
hörde die bei ihr bestehende Stufenvertretung betei- 
ligt. 

Für das weitere Verfahren gilt Absatz 1 Satz 2 und 3 
entsprechend. 

(4) Einigen sich die oberste Dienstbehörde und 

1. die bei ihr bestehende Stufenvertretung oder, 

2. wenn eine Stufenvertretung nicht zu bilden ist, der bei 
ihr bestehende Personalrat 

nicht, so können sie in den in den $$ 65 bis 67 genannten 

Fällen innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der ab- 
lehnenden Stellungnahme oder nach Ablauf der in Ab- 
satz 1 Satz 3 genannten Monatsfrist die Einigungsstelle 
anrufen. In den anderen Fällen entscheidet die oberste 
Dienstbehörde endgültig. 

(5) Die für die Dienststellen bestimmten Fristen verdop- 
peln sich, wenn die Maßnahme von der Entscheidung 
oder der Beteiligung eines Kollegialorgans oder von ihm 
eingesetzter Gremien abhängt. 

871 

Einigungsstelle 

(1) Bei jeder obersten Dienstbehörde wird für die Dauer 
der regelmäßigen Amtszeit der Personalräte eine Eini- 
gungsstelle gebildet. Sie besteht aus sechs Mitgliedern, 
die je zur Hälfte von der obersten Dienstbehörde und dem 
Hauptpersonalrat bestellt werden, und einer oder einem 
unparteiischen Vorsitzenden, auf die oder den sich beide 
Seiten einigen. Kommt eine Einigung über den Vorsitz 
innerhalb von acht Wochen nach Beginn der Amtszeit 
nicht zustande, so bestellt die Präsidentin oder der Präsi- 
dent des Oberverwaltungsgerichts die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden. Der Einigungsstelle sollen Frauen und 
Männer angehören. Soll von Satz 4 abgewichen werden, 
so haben dies die für die Bestellung der Mitglieder zustän- 
digen Stellen zu begründen. 

(2) Für oberste Dienstbehörden, bei denen kein Haupt- 
personalrat zu bilden ist, tritt an seine Stelle der Personal- 
rat. Bestehen bei einer obersten Dienstbehörde mehrere 
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Hauptpersonalräte, so wird für den Bereich jedes Haupt- 
personalrats eine Einigungsstelle gebildet. 

(3) Von den Mitgliedern, die die Personalvertretung be- 
stellt, muß ein Mitglied im Beamtenverhältnis und ein 
Mitglied im Angestellten- oder Arbeiterverhältnis stehen. 
Betrifft eine Angelegenheit lediglich Beschäftigte im Be- 
amtenverhältnis, so müssen zwei der in Satz 1 genannten 
Mitglieder Beamtinnen oder Beamte sein. Betrifft eine An- 
gelegenheit lediglich Beschäftigte im Angestellten- oder 
Arbeiterverhältnis, so müssen zwei der in Satz 1 genann- 
ten Mitglieder Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 
sein. 

(4) Für die Mitglieder der Einigungsstelle sind Stellver- 
treterinnen oder Stellvertreter zu bestellen. 

(5) Die Mitgliedschaft wird durch einen Wechsel der 
Gruppenzugehörigkeit nicht berührt. 

(6) Die Mitglieder der Einigungsstelle üben ihr Amt un- 
abhängig und frei von Weisungen aus. Die $$ 9 und 41 
Abs. 1 gelten entsprechend. 

(7) Vorsitzende erhalten eine angemessene Vergütung, 
deren Höhe das Finanzministerium nach pauschalen Sät- 
zen bestimmt. $ 37 gilt entsprechend. 

872 

Verfahren der Einigungsstelle 

(1) Die Verhandlungen der Einigungsstelle sind nicht 
öffentlich. Die oberste Dienstbehörde und die zuständige 
Personalvertretung können sich schriftlich oder mündlich 
äußern. Die Einigungsstelle kann beschließen, zu den Ver- 
handlungen sachkundige Personen hinzuzuziehen. Für 
die Einsicht in Personalakten gilt $ 60 Abs. 2 Satz 2 und 3 
entsprechend mit der Maßgabe, daß die oder der Vorsit- 
zende Einsicht nimmt. 

(2) Die Einigungsstelle entscheidet durch Beschluß. Sie 
kann den Anträgen der Beteiligten auch teilweise entspre- 
chen. Die Einigungsstelle ist nur beschlußfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der zur Beschlußfassung berufenen 
Mitglieder anwesend ist. Der Beschluß wird mit Stimmen- 
mehrheit gefaßt. Er soll innerhalb von sechs Wochen nach 
Anrufung der Einigungsstelle ergehen. 

(3) Die Entscheidung der Einigungsstelle muß sich im 
Rahmen der Rechtsvorschriften, insbesondere des Haus- 
haltsrechts, der tariflichen Regelungen und der Vereinba- 
rungen nach $ 81 halten. Eine solche Entscheidung bindet 
die Beteiligten, es sei denn, es soll von einem Beschluß 
der Landesregierung abgewichen werden oder die Ent- 
scheidung ist durch die Landesregierung oder geschäfts- 
bereichsübergreifend durch die Ministerpräsidentin oder 
den Ministerpräsidenten zu treffen. In diesen Fällen tritt 
an die Stelle der Entscheidung eine Empfehlung. $ 73 
bleibt unberührt. ° 

(4) Der schriftlich niederzulegende Beschluß ist zu be- 
gründen, von der oder dem Vorsitzenden zu unterschrei- 
ben und den Beteiligten unverzüglich zuzustellen. 

873 

Aufhebung von Entscheidungen der Einigungsstelle 

(1) Die oberste Dienstbehörde kann innerhalb eines Mo- 
nats nach Zustellung der Entscheidung der Einigungsstel- 
le die endgültige Entscheidung der Landesregierung 

1. bei personellen oder allgemeinen Maßnahmen für Be- 
amtinnen und Beamte nach $ 65 Abs. 1, 

2. bei organisatorischen Maßnahmen nach $ 67 

beantragen. Wird eine Entscheidung der Einigungsstelle 
teilweise oder ganz aufgehoben, so ist dies den Beteiligten 
schriftlich bekanntzugeben. 
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(2) Für den Bereich der Landtagsverwaltung entscheidet 
die Präsidentin oder der Präsident des Landtages im Be- 
nehmen mit dem Präsidium. 

(3) Für den Bereich des Landesrechnungshofs entschei- 
det die Landesregierung im Benehmen mit der Präsidentin 
oder dem Präsidertten des Landesrechnungshofs. 

874 

Vorläufige Regelungen 

Die Dienststelle kann bei Maßnahmen, die keinen Auf- 
schub dulden, bis zur endgültigen Entscheidung vorläufi- 
ge Regelungen treffen. Sie hat dem Personalrat die vorläu- 
fige Regelung mitzuteilen, sie zu begründen und unver- 
züglich das Verfahren nach $ 68 Abs. 2, $ 70 oder $ 73 
einzuleiten oder fortzusetzen. 

Dritter Abschnitt 

Andere Formen der Beteiligung 

875 

Herstellung des Benehmens 

Bei folgenden Maßnahmen hat die Dienststelle das Be- 
nehmen mit dem Personalrat herzustellen: 

1. personelle und allgemeine Maßnahmen nach $ 65 
Abs. 1 für Beamtinnen und Beamte der Besoldungs- 
gruppe A 16 sowie der vergleichbaren Angestellten; 
$ 65 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 gilt entsprechend, 

2. Einleitung eines förmlichen Disziplinarverfahrens, 
wenn die Beteiligung beantragt wird; die Dienststelle 
hat auf das Antragsrecht rechtzeitig hinzuweisen, 

3. Abmahnungen, 

4. Anordnungen von amts- oder vertrauensärztlichen 
Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits- oder 
Dienstfähigkeit, wenn die Beteiligung beantragt wird; 
die Dienststelle hat auf das Antragsrecht rechtzeitig 
hinzuweisen, 

5. außerordentliche Kündigung, 

6. Kürzung der Anwärterbezüge, 

7. Geltendmachung von Ersatzansprüchen, wenn die Be- 
teiligung beantragt wird; die Dienststelle hat auf das 
Antragsrecht rechtzeitig hinzuweisen, 

8. Aufstellung oder wesentliche Änderung von Organi- 
sationsplänen und Geschäftsverteilungsplänen, 

9. Anordnung von Organisationsuntersuchungen, 

10. Aufstellung der Stellenplanentwürfe durch die ober- 
ste Dienstbehörde, 

11. Grundsätze der Arbeitsplatz- und Dienstpostenbewer- 
tung, 

12. Übertragung von Arbeiten der Dienststelle, die übli- 
cherweise von ihren Beschäftigten vorgenommen wer- 
den, auf Dauer an Privatpersonen oder wirtschaftliche 
Unternehmen, 

13. Auflösung, Einschränkung, Verlegung oder Zusam- 
menlegung von Dienststellen oder wesentlichen Tei- 
len von ihnen, 

14. Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten so- 
wie Anmietung von Diensträumen, 

15. allgemeine Regelungen, sofern sie nicht in den $$ 65 
bis 67 sowie den vorstehenden Nummern aufgeführt 
oder Gegenstand von Vereinbarungen mit den Spit- 

en der Gewerkschaften nach $ 81 
sind. 
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Amtliche Mitteilungen 

876 

Verfahren zur Herstellung des Benehmens 

(1) Soweit die Dienststelle das Benehmen mit dem Per- 
sonalrat herzustellen hat, ist dem Personalrat vor Durch- 
führung der Maßnahme Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. $ 68 Abs. 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. Die 
beabsichtigte Maßnahme gilt als gebilligt, wenn der Perso- 
nalrat sich nicht innerhalb der Frist schriftlich unter An- 
gabe von Gründen äußert. 

(2) Im Falle des $ 75 Nr. 5 ist die Stellungnahme des 
Personalrats der Dienststelle innerhalb einer Woche zuzu- 
leiten. In dringenden Fällen kann die Dienststelle diese 
Frist auf drei Tage abkürzen. Eine ohne Beteiligung nach 
Absatz 1 ausgesprochene Kündigung ist unwirksam. 

(3) Entspricht die Dienststelle Einwendungen des Perso- 
nalrats nicht oder nicht im vollen Umfang, so teilt sie ihm 
ihre Entscheidung unter Angabe von Gründen schriftlich 
mit. 

(4) Außer im Falle des $ 75 Nr. 5 kann der Personalrat 

innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung 
nach Absatz 3 die Entscheidung der übergeordneten 
Dienststelle beantragen. Diese entscheidet nach Verhand- 
lung mit der bei ihr bestehenden Stufenvertretung endgül- 
tig. Ist das Benehmen mit dem Personalrat einer obersten 
Dienstbehörde herzustellen, so entscheidet sie endgültig 
nach 

1. Verhandlung mit der bei ihr bestehenden zuständigen 
Stufenvertretung oder, 

2. wenn eine Stufenvertretung nicht zu bilden ist, nach 
Durchführung des Verfahrens nach Absatz 1. 

(5) Die $$ 69 und 74 gelten entsprechend. 

877 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

(1) Der Personalrat hat bei der Bekämpfung von Unfall- 
und Gesundheitsgefahren die für den Arbeitsschutz zu- 
ständigen Behörden, die Träger der gesetzlichen Unfall- 
versicherung und die übrigen in Betracht kommenden 
Stellen durch Anregung, Beratung und Auskunft zu unter- 
stützen und sich für die Durchführung der Vorschriften 
über den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung in der 
Dienststelle einzusetzen. 

(2) Die Dienststelle und die in Absatz 1 genannten Stel- 
len sind verpflichtet, den Personalrat oder die von ihm 
bestimmten Mitglieder bei allen im Zusammenhang mit 
dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung stehenden 
Besichtigungen und Fragen sowie bei Unfalluntersuchun- 
gen hinzuzuziehen. Die Dienststelle hat dem Personalrat 
unverzüglich die den Arbeitsschutz und die Unfallverhü- 
tung betreffenden Auflagen und Anordnungen der in Ab- 
satz 1 genannten Stellen mitzuteilen, 

(3) An den Besprechungen, der Dienststelle mit Sicher- 
heitsbeauftragten oder dem Sicherheitsausschuß nach der 
Reichsversicherungsordnung oder dem Arbeitsschutzaus- 
schuß nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsin- 
genieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit neh- 
men vom Personalrat beauftragte Personalratsmitglieder 
teil. 

(4) Der Personalrat erhält die Niederschriften über Un- 
tersuchungen, Besichtigungen und Besprechungen, zu de- 
nen er nach den Absätzen 2 und 3 hinzuzuziehen ist. 

(5) Die Dienststelle hat dem Personalrat eine Durch- 
schrift der nach der Reichsversicherungsordnung zu er- 
stattenden Unfallanzeige oder des nach beamtenrechtli- 
chen Vorschriften zu erstattenden Berichts auszuhändi- 
gen.   
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Dienstvereinbarungen 

(1) Dienstvereinbarungen sind zulässig, soweit nicht ge- 
setzliche, tarifliche oder in Vereinbarungen nach $ 81 ge- 
troffene Regelungen entgegenstehen. Sie sind unzulässig, 
soweit sie Arbeitsentgelte oder sonstige Arbeitsbedingun- 
gen betreffen, die üblicherweise durch Tarifvertrag gere- 
gelt werden; das gilt nicht, wenn ein Tarifvertrag den Ab- 
schluß ergänzender Dienstvereinbarungen ausdrücklich 
zuläßt. 

(2) Dienstvereinbarungen werden von der Dienststelle 
und dem Personalrat schriftlich geschlossen. Sie sind von 
beiden Seiten zu unterzeichnen und von der Dienststelle 
in geeigneter Weise bekanntzumachen. 

(3) Dienstvereinbarungen, die für einen größeren Be- 
reich gelten, gehen den Dienstvereinbarungen für einen 
kleineren Bereich vor. 

(4) Dienstvereinbarungen können, soweit nichts. ande- 
res vereinbart ist, von beiden Seiten mit einer Frist von 
drei Monaten gekündigt werden. Nach Kündigung oder 
Ablauf einer Dienstvereinbarung gelten ihre Regelungen, 
bis zum Abschluß einer neuen Dienstvereinbarung null 
weiter, wenn dies vereinbart worden ist. 

Vierter Abschnitt 

Beteiligung der Stufenvertretungen und des Gesamtpersonalrats 

879 

Zuständigkeit des Personalrats 
und der Stufenvertretungen 

(1) Die zur Entscheidung befugte Dienststelle beteiligt 
in Angelegenheiten, die sie oder ihre Beschäftigten betref- 
fen, den bei ihr gebildeten Personalrat. 

(2) Die zur Entscheidung befugte übergeordnete Dienst- 
stelle beteiligt in Angelegenheiten, die nicht nur sie oder 
die bei ihr Beschäftigten betreffen, die bei ihr gebildete 
und für den betroffenen Bereich zuständige Stufenvertre- 
tung. 

(3) Hat die Landesregierung oder geschäftsbereichsüber- 
greifend die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsi- 
dent zu entscheiden, so beteiligt die oberste Dienstbehör,, 
de, deren Geschäftsbereich die Entscheidung betriff! 
rechtzeitig die zuständige Personalvertretung. Betrifft die 
Angelegenheit den Geschäftsbereich mehrerer oberster 
Dienstbehörden, so beteiligen diese ihre zuständigen Per- 
sonalvertretungen und teilen das Ergebnis der federfüh- 
renden obersten Dienstbehörde mit; $ 70 Abs. 4 ist nicht 
anzuwenden. Die federführende oberste Dienstbehörde 
führt die Entscheidung der Landesregierung herbei; ihr 
sind die Stellungnahmen der beteiligten Personalvertre- 
tungen mitzuteilen. 

(4) Bevor die Stufenvertretung nach Absatz 2 in Angele- 
genheiten beschließt, die einzelne Beschäftigte oder 
Dienststellen betreffen, gibt sie den zuständigen Personal- 
räten Gelegenheit zur Äußerung. Außer im Falle des $ 76 
Abs. 2 verdoppeln sich die im Zweiten und Dritten Ab- 
schnitt vorgeschriebenen Fristen. Zuständig im Sinne von 
Satz 1 sind die Personalräte der Dienststellen, die die 
Angelegenheit unmittelbar angeht. In Angelegenheiten, 
die einzelne Beschäftigte betreffen, ist der Personalrat der 
Dienststelle zuständig, für den die Beschäftigten wahlbe- 
rechtigt sind. Der Personalrat der Dienststelle, für den das 
Wahlrecht zuletzt bestand, ist zuständig, wenn das Wahl- 
recht bei Dienststellen im Geltungsbereich dieses Geset- 
zes erloschen ist. 

(5) Bei Versetzungen sind die Personalräte der abgeben- 
den und der aufnehmenden Dienststelle zu beteiligen. 
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(6) Bei allgemeinen Regelungen der obersten Dienstbe- 
hörde ($ 75 Nr. 15), die über den eigenen Geschäftsbe- 
reich hinausgehen, gibt die federführende den beteiligten 
obersten Dienstbehörden Gelegenheit, das Benehmen mit 
ihrer zuständigen Personalvertretung herzustellen. 

(7) Ist in Angelegenheiten einer oder eines Beschäftig- 
ten eine andere als jene Körperschaft, deren Dienststelle 
die oder der Beschäftigte derzeit angehört, zur Entschei- 
dung berufen, so ist der Personalrat der Beschäftigungs- 
dienststelle zu beteiligen. 

(8) Für die Befugnisse und Pflichten der Stufenvertre- 
tung gelten die Vorschriften für den Personalrat entspre- 
chend. 

880 

Zuständigkeit des Gesamtpersonalrats 

(1) Der Gesamtpersonalrat ist bei allen Maßnahmen zu 
beteiligen, für die die Gesamtdienststelle zuständig ist 
und die nicht nur den Bereich der Stammdienststelle be- 
treffen. $ 79 Abs. 4 Satz 1 und 3 mit der Maßgabe, daß 
sich die im Zweiten und Dritten Abschnitt vorgeschriebe- 
Dom em nicht verdoppeln, und Abs. 8 gilt entspre- 
chend. 

(2) Die oberste Dienstbehörde kann in Übereinstim- 
mung mit den beteiligten Personalräten einzelne Aufga- 
ben und Zuständigkeiten der Personalräte auf den Ge- 
samtpersonalrat übertragen. 

Fünfter Abschnitt 

Allgemeine Regelungen auf Landesebene 

$81 

Vereinbarung mit den Spitzenorganisationen 
der Gewerkschaften 

(1) Allgemeine Regelungen über die in den $$ 65 bis 67 
genannten Maßnahmen, die über den Geschäftsbereich ei- 
ner obersten Dienstbehörde hinausgehen, sind zwischen 
den Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaf- 
ten und der zuständigen obersten Dienstbehörde oder der 
Landesregierung zu vereinbaren. 

(2) Allgemeine Regelungen über die in $ 65 Abs. 1 und 
$ 67 genannten Maßnahmen dürfen nur mit Zustimmung 
der Landesregierung vereinbart werden und können von 
ihr jederzeit ganz oder teilweise aufgehoben werden. 

(3) Kommt eine Vereinbarung über eine allgemeine Re- 
gelung nicht zustande, kann die allgemeine Regelung 
durch die Landesregierung getroffen werden, nachdem die 
zuständige oberste Landesbehörde oder die beteiligten 
Spitzenorganisationen die Verhandlungen schriftlich für 
gescheitert erklärt haben. Die Landesregierung kann allge- 
meine Regelungen, die keinen Aufschub dulden, bis zum 
Abschluß einer Vereinbarung vorläufig treffen. Die vorläu- 
fige Regelung ist als solche zu kennzeichnen. 

(4) Allgemeine Regelungen gelten auch für die Beschäf- 
tigten der Landtagsverwaltung und des Landesrechnungs- 
hofs, wenn sie im Einvernehmen mit der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des Landtages oder des Landesrech- 
nungshofs erfolgen. Dieses Einvernehmen ist auch in den 
Fällen der Absätze 2 und 3 erforderlich. 

(5) Allgemeine Regelungen nach diesen Vorschriften ge- 
hen Dienstvereinbarungen nach $ 78 vor, soweit in der 
allgemeinen Regelung nichts anderes vereinbart worden 
ist. 

(6) Allgemeine Regelungen können von der zuständigen 
obersten Dienstbehörde aus den Gründen des $ 49 Abs. 2 
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des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes aufgeho- 
ben werden. Absatz 2 bleibt unberührt. 

882 

Unabdingbarkeit des Personalvertretungsrechts 

‚Durch Tarifvertrag, Vereinbarung nach $ 81 oder 
Dienstvereinbarung nach $ 78 darf nicht von den Vor- 
schriften dieses Gesetzes abgewichen werden. 

Sechstes Kapitel 

Gerichtliche Entscheidungen 

883 

Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte 

(1) Für Streitigkeiten aus diesem Gesetz sind die Ver- 
Al anBäanziehte zuständig. Sie entscheiden insbesondere 
über 

1. Wahlberechtigung und Wählbarkeit, 

2. Wahl und Amtszeit der Personalvertretungen und der 
in den $$ 50 und 110 genannten Vertretungen sowie 

Zusammensetzung der Personalvertretungen und der 
Einigungsstellen, 

3. Zuständigkeit und Geschäftsführung der Personalver- 
tretungen und der Einigungsstellen, 

4. Bestehen oder Nichtbestehen von Dienstvereinbarun- 
gen, 

5. Streitigkeiten nach $ 6 Abs. 3, $$ 21, 24, 58, 63, 72 
Abs. 3, $ 73 Abs. 1 Satz 1 und $ 109 Abs. 2 Satz 2. 

(2) Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über 
das Beschlußverfahren gelten entsprechend. 

$84 

Fachkammern und Fachsenate 

(1) Für die nach diesem Gesetz zu treffenden Entschei- 
dungen sind bei den Verwaltungsgerichten Fachkammern 
und bei dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht 
Fachsenate zu bilden. 

(2) Die Fachkammer und der Fachsenat bestehen aus 
Richterinnen oder Richtern und ehrenamtlichen Beisitze- 
rinnen oder Beisitzern. Eine Richterin oder ein Richter ist 
Vorsitzende oder Vorsitzender. Die ehrenamtlichen Beisit- 
zerinnen oder Beisitzer müssen Beschäftigte des Landes, 
einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder einer 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Kör- 
perschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts 
sein. Sie werden durch die Landesregierung oder die von 
ihr bestimmte Stelle je zur Hälfte auf Vorschlag 

1. der unter den Beschäftigten vertretenen Gewerkschaf- 
ten und 

2. der obersten Landesbehörden 

berufen. Für die Berufung und die Stellung der Beisitze- 
rinnen und Beisitzer und ihre Heranziehung zu den Sit- 
zungen gelten die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgeset- 
. an ehrenamtliche Richterinnen und Richter entspre- 
chend. . 

(3) Die Fachkammer und der Fachsenat werden tätig in 
der Besetzung mit einer oder einem Vorsitzenden, zwei 
weiteren Richterinnen oder Richtern und den beiden von 
der Landesregierung nach Absatz 2 Satz 4 berufenen eh- 
renamtlichen Beisitzerinnen oder Beisitzern. 

  
  

Seite 34



  

13. Jahrg. 

Zweiter Teil 

Sondervorschriften 

Erstes Kapitel 

Grundsatz 

$85 

Vorschriften für besondere Verwaltungszweige 

Für die nachstehenden Zweige des öffentlichen Dien- 
stes gilt dieses Gesetz nach Maßgabe der Sondervorschrif- 
ten des Zweiten Teils. 

| Zweites Kapitel 

Polizei 

$ 86 

Dienststellen; Polizeibezirkspersonalräte: 
Polizeihauptpersonalrat 

(1) Dienststellen im Sinne dieses Kapitels sind 

. die Bezirksregierungen, 

- die Polizeidirektionen, 

. das Landeskriminalamt Niedersachsen, 

. die Polizeieinrichtungen mit Ausnahme der Landesbe- 
reitschaftspolizei Niedersachsen sowie 

5. a) die Polizeidienststellen, 

b) die Landesbereitschaftspolizei Niedersachsen 

nach näherer Bestimmung durch Verordnung nach Ab- 
satz 6. 

$ 6 Abs. 3 findet keine Anwendung. 

P
o
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(2) Die Beschäftigten der in Absatz ı bezeichneten 
Dienststellen wählen in ihrer Dienststelle einen Personal- 
rat. 

a (3) Die Beschäftigten der in Absatz 1 Satz 1 Nrn. EN? 
und 5 Buchst. a bezeichneten Dienststellen sowie der der 
Dienstaufsicht der Bezirksregierungen unterliegenden Po- 
lizeieinrichtungen wählen einen Polizeibezirkspersonalrat | bei jeder Bezirksregierung. Die Beschäftigten der in Ab- | satz 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. b bezeichneten Dienststellen 
wählen einen Polizeibezirkspersonalrat für den Bereich 
der Landesbereitschaftspolizei Niedersachsen, wenn die | Verordnung nach Absatz 6 dies bestimmt. 

(4) Die Beschäftigten der in Absatz 1 bezeichneten 
Dienststellen und die im Innenministerium beschäftigten | Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten l wählen den Polizeihauptpersonalrat beim Innenministeri- | um. 

(5) Beschäftigte im Sinne dieses Kapitels sind diejeni- 
gen, die ihre Bezüge, ihre Vergütung oder ihren Lohn aus 
dem Haushalt der Landespolizei erhalten, die im Innenmi- 
nisterium beschäftigten Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten sowie alle Beschäftigten bei dem | Fachbereich Polizei der Niedersächsischen Fachhoch- | schule für Verwaltung und Rechtspflege. 

(6) Das Innenministerium bestimmt durch Verordnung, 
1. in welchen den Bezirksregierungen unmittelbar nach- | geordneten Polizeidienststellen Personalräte gebildet 

werden, 

2. daß Polizeidienststellen und sonstige Stellen, bei de- 
nen kein Personalrat zu bilden ist, mit den nach Num- 
mer 1 bestimmten Polizeidienststellen zu einer Dienst- 
stelle zusammengefaßt werden, 

3. ob für den Bereich der Landesbereitschaftspolizei Nie- 
dersachsen ein Polizeibezirkspersonalrat gebildet wird 
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und in welchen ihrer Teile Personalräte zu bilden 
sind. 

887 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte in 
der Grundausbildung und in der weiteren Ausbildung 

(1) Die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs- 
beamten, die sich in der Grundausbildung oder in der 
weiteren Ausbildung befinden, sind nur für die Jugend- 
und Auszubildendenvertretung und die Stufenvertretun- 
gen wahlberechtigt. 

(2) Auf die in der Grundausbildung oder weiteren Aus- 
bildung stehenden Polizeivollzugsbeamtinnen und Poli- 
zeivollzugsbeamten ist $ 65 Abs. 1 Nr. 14 nicht anzuwen- 
den. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die am Fachbereich 
Polizei der Niedersächsischen Fachhochschule für Ver- 
waltung und Rechtspflege Studierenden entsprechend. 

Drittes Kapitel ( 

Verfassungsschutz 

8.88 

Sonderregelungen 

(1) Personalversammlungen können in Teilversammlun- 
gen durchgeführt werden. Die Präsidentin oder der Präsi- 
dent des Landesamtes für Verfassungsschutz kann nach 
Anhörung des Personalrats bestimmen, daß Beschäftigte 
nicht an Personalversammlungen teilnehmen, wenn dies 
aus dienstlichen Gründen dringend geboten ist. 

(2) Die Gewerkschaften üben die ihnen nach diesem 
Gesetz zustehenden Befugnisse gegenüber der Dienststel- 
le, dem Personalrat und der Personalversammlung durch 
Beschäftigte der Dienststelle aus. Das gleiche gilt für die 
Schwerbehindertenvertretung. Arbeitgebervereinigungen 
nehmen an Sitzungen des Personalrats und an Personal- 
versammlungen nicht teil. 

(3) $ 60 Abs. 1 und 2 gilt nicht für solche Unterlagen 
und Tatsachen, deren Bekanntwerden die öffentliche Si- 
cherheit gefährden oder sonst dem Wohl des Bundes SE 
eines Landes Nachteile bereiten würde. Die Entscheidung 
hierüber trifft die Innenministerin oder der Innenminister 
persönlich, im Falle der Verhinderung die ständige Vertre- 
terin oder der ständige Vertreter. 

(4) Abweichend von $ 65 Abs. 1 Nr. 7 und Abs. 2 Nr. 5 
sowie von $ 79 Abs. 5 unterliegt die Versetzung nur der 
Mitbestimmung der Personalvertretung der abgebenden 
Dienststelle. 

(5) Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die 
Stufenvertretung zuständig ist, tritt der Personalrat des 
Landesamtes für Verfassungsschutz an deren Stelle. 

(6) In den Fällen des $ 70 Abs. 4 entscheidet an Stelle 
der Einigungsstelle die Innenministerin oder der Innenmi- 
nister oder die ständige Vertreterin oder der ständige Ver- 
treter persönlich, bei personellen oder allgemeinen Maß- 
nahmen für Beamtinnen oder Beamte ($ 65 Abs. 1) die 
Landesregierung. $ 73 ist nicht anzuwenden. 

(7) $ 75 Nrn. 8, 10 und 13 ist nicht anzuwenden, wenn 
die Beteiligung des Personalrats die öffentliche Sicherheit 
gefährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder eines 
Landes Nachteile bereiten würde. Die Entscheidung hier- 
über trifft die Innenministerin oder der Innenminister per- 
sönlich, im Falle der Verhinderung die ständige Vertrete- 
rin oder der ständige Vertreter. 
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Viertes Kapitel 

Staatliche Hochbauverwaltung 

889 

Bildung eines Bezirks- und eines Hauptpersonalrats 

(1) Die Beschäftigten der staatlichen Hochbauverwal- 
tung wählen einen Bezirkspersonalrat und einen Haupt- 
personalrat der Hochbauverwaltung. 

(2) Beschäftigte der Hochbauverwaltung sind diejeni- 
gen, die ihre Bezüge, ihre Vergütung oder ihren Lohn aus 
dem Haushalt der Hochbauverwaltung erhalten, sowie die 
technischen Beschäftigten der Hochbauabteilung der zu- 
ständigen obersten Landesbehörde. 

Fünftes Kapitel 

Eichverwaltung 

890 

Bildung eines Bezirkspersonalrats 

(1) Die Beschäftigten der Eichverwaltung wählen einen 
Bezirkspersonalrat der Eichverwaltung. 

(2) Beschäftigte der Eichverwaltung sind diejenigen, die 
ihre Bezüge, ihre Vergütung oder ihren Lohn aus dem 
Haushalt der Eichverwaltung erhalten. 

Sechstes Kapitel 

Staatliche Forstverwaltung 

$ 91 

Bildung von Bezirkspersonalräten und eines 
Hauptpersonalrats 

(1) Die Beschäftigten der staatlichen Forstverwaltung 
wählen Bezirkspersonalräte und einen Hauptpersonalrat 
der Forstverwaltung. 

(2) Beschäftigte der Forstverwaltung sind diejenigen, 
die ihre Bezüge, ihre Vergütung oder ihren Lohn aus dem 
Haushalt der Landesforstverwaltung erhalten, und die Lei- 
terinnen oder Leiter der Dezernatsgruppe Forsten der Be- 
zirksregierungen sowie das Fachpersonal der zuständigen 
obersten Landesbehörde. 

Siebentes Kapitel 

Öffentliche Schulen und Seminare 
für die Laufbahnen der Lehrkräfte 

892 

Geltungsbereich; Beschäftigte 

(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten für 

1. Schulleiterinnen, Schulleiter und Lehrkräfte des Lan- 
des an öffentlichen Schulen im Sinne des Niedersäch- 
sischen Schulgesetzes (NSchG), 

2. die übrigen im Landesdienst stehenden Beschäftigten 
an öffentlichen Schulen, 

3. die zu ihrer Ausbildung Beschäftigten in den Ausbil- 
dungs- und Studienseminaren für die Laufbahnen der 
Lehrkräfte (Seminaren). 

(2) Von der Geltung ausgenommen sind die Beschäftig- 
ten am Landesbildungszentrum für Blinde und an den 
Landesbildungszentren für Hörgeschädigte. 

(3) $ 4 Abs. 3 Nr. 3 gilt für die in Absatz 1 Nr. 1 
Genannten mit der Maßgabe, daß sie keine Beschäftigten 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres bis zu einer Dauer 
von zwei Monaten mit weniger als der Hälfte der Regel- 
stundenzahl beschäftigt werden oder nebenamtlich oder 
nebenberuflich mit weniger als der Hälfte der Regelstun- 
denzahl tätig sind. 
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$ 93 

Fachgruppen 

(1) $5 Abs. 1 findet keine Anwendung bei den Schul- 
personalräten in Schulen, bei den Schulpersonalaus- 
schüssen und bei den Personalräten für Beschäftigte in 
der Ausbildung (Auszubildendenpersonalrat). Bei den 
Schulpersonalräten in Schulaufsichtsämtern sowie den 
Schulstufenvertretungen treten Fachgruppen an die Stelle 
der in $ 5 Abs. 1 genannten Gruppen. 

(2) Schulleiterinnen, Schulleiter und Lehrkräfte der fol- 
genden Schulformen bilden je eine Fachgruppe: 

- Grundschule, 

. Orientierungsstufe, 

. Sonderschule, 

. Hauptschule, 

. Realschule, 

. Gymnasium, 

. Gesamtschule, 

o
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. alle Schulformen der berufsbildenden Schulen. 

(3) Die Beschäftigten nach $ 92 Abs. 1 Nr. 2 bilden die 
Fachgruppe nichtlehrendes Schulpersonal. 

(4) Schulleiterinnen, Schulleiter und Lehrkräfte der in 
Absatz 2 nicht genannten Schulformen gelten als Angehö- 
rige der Fachgruppe, die ihrer Unterrichtsverpflichtung 
am meisten entspricht. 

(5) Abweichend von $ 14 Abs. 2 Satz 2 erhält jede 
Fachgruppe mindestens einen Sitz. 

(6) Schulpersonalräte bei Schulaufsichtsämtern und 
Schulstufenvertretungen können Angelegenheiten, die 
nur Angehörige einer Fachgruppe betreffen, dieser Fach- 
gruppe zur selbständigen Vorbereitung der Beschlußfas- 
sung zuweisen. 

894 

Dienststellen 

(1) Dienststellen im Sinne dieses Kapitels sind 

1. Schulen, die nicht einem Schulaufsichtsamt unterste- 
hen, 

2. Schulaufsichtsämter für die Beschäftigten nach $ 92 
Abs. 1 Nrn. 1 und 2 an den unterstellten Schulen, 

3. Seminare. 

(2) $ 6 Abs. 2 und 3 findet keine Anwendung. 

$ 95 

Schulpersonalvertretungen; Auszubildendenpersonalrat 

(1) In Dienststellen nach $ 94 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 wird 
ein Schulpersonalrat gebildet. In Seminaren wird ein Aus- 
zubildendenpersonalrat gebildet; die $$ 50 bis 58 finden 
keine Anwendung. 

(2) In jeder oberen Schulbehörde wird ein Schulbezirks- 
personalrat, in der obersten Schulbehörde ein Schul- 
hauptpersonalrat gebildet (Schulstufenvertretungen). Jede 
Schulstufenvertretung besteht aus 19 Mitgliedern. 

(3) In Schulen, die einem Schulaufsichtsamt unterstellt 
sind, wird ein Schulpersonalausschuß gebildet. Die Vor- 
schriften für den Schulpersonalrat gelten entsprechend. 
$ 6 Abs. 3 sowie $ 10 Abs. 2 finden keine Anwendung. 
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$ 96 

Wahlberechtigung 

(1) $ 11 Abs. 2 ist auch auf Wahlberechtigte anzuwen- 
den, die an Schulen beschäftigt sind, die einem Schulauf- 
sichtsamt unterstehen. 

(2) Gehören Beschäftigte zu mehreren Fachgruppen, so 
sind sie für die Wahl zum Schulpersonalrat im Schulauf- 
sichtsamt und zu den Schulstufenvertretungen nur in der 
Fachgruppe wahlberechtigt, die ihrer Unterrichtsver- 
pflichtung am meisten entspricht. Bei gleicher Unter- 
richtsverpflichtung entscheiden die Betroffenen, zu wel- 
cher Fachgruppe sie wählen. 

(3) Die zu ihrer Ausbildung Beschäftigten sind nur 
wahlberechtigt zu dem Auszubildendenpersonalrat in ih- 
rem Seminar und zu den Schulstufenvertretungen. Sie 
wählen zu den Fachgruppen der Schulstufenvertretungen, 
die ihren Laufbahnen entsprechen. Kann die Laufbahn 
nicht nur einer Fachgruppe zugeordnet werden, so wäh- 
len sie zu der Fachgruppe, die ihrem Einsatz im Unter- 
richt zu Ausbildungszwecken am meisten entspricht. Bei 
gleichem Einsatz entscheiden die Betroffenen, zu welcher 
Fachgruppe sie wählen. 

(4) Abweichend von $ 11 Abs. 4 erlischt das Wahlrecht 
nicht, wenn feststeht, daß die oder der Beschäftigte inner- 
halb von weiteren neun Monaten an die bisherige Schule 
zurückkehrt. 

(5) Bei Fachleiterinnen und Fachleitern sowie Fachse- 
minarleiterinnen und Fachseminarleitern bei den Semina- 
ren für Laufbahnen der Lehrkräfte erlischt das Wahlrecht 
nicht, wenn sich der überwiegende Einsatz während der 
regelmäßigen Amtszeit ändert. 

$ 97 

Wählbarkeit und Nachwahl zum 
Auszubildendenpersonalrat 

(1) Für die Wählbarkeit für den Auszubildendenperso- 
nalrat gilt $ 12 Abs. 1 Nr. 2 nicht. 

(2) Scheiden während der regelmäßigen Amtszeit Mit- 
glieder und Ersatzmitglieder aus dem Auszubildendenper- 
sonalrat aus, so werden in entsprechender Anzahl Mitglie- 
der und Ersatzmitglieder nachgewählt. Diese Wahl wird 
innerhalb von sechs Wochen nach jedem Einstellungster- 
min in einer Wahlversammlung durchgeführt und von ei- 
nem dort gewählten Wahlvorstand geleitet. Der Auszubil- 
dendenpersonalrat oder die Dienststelle beruft die Wahl- 
versammlung ein. 

$ 98 

Besondere Zusammensetzung des Wahlvorstandes 

(1) Ist ein Schulpersonalrat zu wählen, der sich aus 
mehr als zwei Fachgruppen zusammensetzt, so besteht 
der Wahlvorstand aus je einer oder einem Beschäftigten 
dieser Fachgruppen. Dies gilt entsprechend für die Wahl 
von Schulstufenvertretungen. 

(2) Bei den Wahlen zu Schulpersonalausschüssen be- 
steht der Wahlvorstand aus einer Person, wenn weniger 
als zehn Beschäftigte wahlberechtigt sind. 

899 

Freistellung von Mitgliedern 
der Schulpersonalvertretungen 

und des Auszubildendenpersonalrats 

(1) $ 39 Abs. 3 und 4 ist auf Schulpersonalräte und 
Schulp l hüsse nicht den. Diese Perso- 
nalvertretungen erhalten auf Antrag Freistellungen nach   
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Maßgabe der folgenden Absätze. Die Verteilung der Frei- 
stellung auf die Mitglieder obliegt dem Schulpersonalrat 
oder dem Schulpersonalausschuß; dabei entspricht bei 
den Beschäftigten nach $ 92 Abs. 1 Nr. 2 eine Unterrichts- 
stunde einer Arbeitsstunde. 

(2) Schulpersonalausschüsse erhalten folgende Freistel- 
lungen: 

in Schulen mit in der Regel 

bis 7 Beschäftigten keine, 

8 bis 20 Beschäftigten eine Unterrichtsstunde je 
Woche, 

21 bis 35 Beschäftigten drei Unterrichtsstunden je 
Woche, 

36 bis 50 Beschäftigten vier Unterrichtsstunden je 
Woche, 

51 bis 65 Beschäftigten sechs Unterrichtsstunden je 
Woche, 

über 65 Beschäftigten acht Unterrichtsstunden je 
Woche. 

(3) Schulpersonalräte in Gesamtschulen und berufsbifl 
denden Schulen erhalten folgende Freistellungen: 
je Mitglied drei Unterrichtsstunden je 

Woche und 

für die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden zusätzlich eine Unterrichts- 

stunde je Woche. 

(4) Schulpersonalräte in Gymnasien erhalten folgende 
Freistellungen: 

je Mitglied zwei Unterrichtsstunden je 
Woche und 

für die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden zusätzlich eine Unterrichts- 

stunde je Woche. 

(5) Schulpersonalräte in den Schulaufsichtsämtern er- 
halten folgende Freistellungen: 

je Mitglied sechs Unterrichtsstunden je 
Woche und 

für die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden zusätzlich eine Unterrichts 

stunde je Woche. ( 

(6) $ 39 Abs. 3 und 4 sowie $ 48 Abs. 1 Satz 2 bis 4 sind 
auf Schulstufenvertretungen nicht anzuwenden. Die 
Schulstufenvertretungen erhalten auf Antrag eine Freistel- 
lung in Höhe von 70 vom Hundert der jeweiligen Regel- 
stundenzahl oder regelmäßigen Arbeitszeit ihrer Mitglie- 
der. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(7) Bei Vorliegen besonderer Verhältnisse können bei Schulpersonalräten in Schulaufsichtsämtern und bei 
Schulstufenvertretungen mit Zustimmung der obersten 
Dienstbehörde die in den Absätzen 5 und 6 vorgesehenen 
Freistellungen überschritten werden. $ 70 gilt nicht. 

(8) Den nach den Absätzen 1 bis 6 freigestellten Mitglie- 
dern wird in der Regel eine Befreiung nach $ 39 Abs. 2 
nicht gewährt. 

(9) Bei Mitgliedern von Auszubildendenpersonalräten ist $ 39 Abs. 3 bis 6 nicht anzuwenden. 

$ 100 

Personalversammlung 

(1) Personalversammlungen der Beschäftigten nach $ 92 Abs. 1: Nrn. 1 und 2 sind erst ab 14.00 Uhr oder während der unterrichtsfreien Zeit zulässig. 

13. Jahrg. Amtliche Mitteilungen 
  

  
(2) Zur Behandlung von Fragen, die einzelne Fachgrup- 

pen betreffen, können im Bereich eines Schulaufsichtsam- 
tes nach Fachgruppen getrennte Personalversammlungen 
durchgeführt werden. Der Schulpersonalrat beim Schul- 
aufsichtsamt kann beschließen, daß ein Mitglied der Fach- 
gruppe die Teilversammlung leitet. 

$ 101 

Beteiligung der Schulpersonalvertretungen 

(1) $ 60 Abs. 2 Nr. 1 gilt mit der Maßgabe, daß dem 
Personalrat auf sein Verlangen Listen über alle Stellenbe- 
werberinnen und Stellenbewerber sowie die Bewerbungs- 
unterlagen aller Bewerberinnen oder Bewerber, die in die 
engere Auswahl einbezogen oder zu einem Einstellungs- 
gespräch eingeladen wurden, vorzulegen oder zugänglich 
zu machen sind. 

(2) Die Mitbestimmung oder Benehmensherstellung ist 
ausgeschlossen bei: 

1. Verzicht auf Ausschreibung nach $ 52 Abs. 1 Satz 2 

NSchG bei Einstellungen in den Schuldienst, 

2. Erteilung von Unterrichtsaufträgen auf Grund von Ge- 
stellungsverträgen mit den Kirchen, 

3. Umsetzung innerhalb der Schule, 

4. Entscheidungen über 

a) den flexiblen Unterrichtseinsatz, 

b) die Gewährung von Anrechnungsstunden für be- 
sondere Belastungen und sonstige außerunterricht- 
liche inner- oder außerschulische Aufgaben und 

c die Übertragung von Aufgaben, für die Anrech- 
nungsstunden nach Buchstabe b gewährt werden, 
soweit außerschulische Aufgaben betroffen sind 
und dafür weniger als vier Anrechnungsstunden ge- 
währt werden, 

5. Maßnahmen, die der Entscheidung der Konferenzen an 
der Schule unterliegen, 

. Entscheidungen der Schulleitung nach $ 51 Abs. 1 
Satz 2 und 4 NSchG. 

(3) $ 75 gilt auch 

1. bei der Festlegung der Kriterien zur Bestimmung des 
Bewerberkreises zur Einstellung in den Schuldienst, 
wenn nach $ 52 Abs. 1 Satz 2 NSchG auf eine Aus- 
schreibung verzichtet wird, 

2. für die Genehmigung der Schulbehörde nach $ 106 
Abs. 6 NSchG; ausgenommen hiervon ist die Errich- 
tung von Schulen, 

o 

3. bei Ablehnung von Anträgen auf Sonderurlaub oder 
auf Arbeitsbefreiung mit der Maßgabe, daß für das Ver- 
fahren zur Herstellung des Benehmens $ 76 Abs. 4 
keine Anwendung findet. 

(4) $ 65 Abs. 3 Nr. 2 gilt auch für die Mitglieder einer 
kollegialen Schulleitung an Schulen, die Dienststellen 
sind. 

$ 102 

Zuständigkeit der Schulpersonalvertretung 
bei beurlaubten Schulleiterinnen, Schulleitern 

und Lehrkräften 

Bei Maßnahmen, die Schulleiterinnen, Schulleiter und 
Lehrkräfte betreffen, die zum Auslandsschuldienst oder 
zum Dienst an Schulen in freier Trägerschaft beurlaubt 
sind und deren Wahlrecht nach $ 11 Abs. 4 in Verbin- 
dung mit $ 96 Abs. 4 erloschen ist, ist nur die zuständige 
Schulpersonalvertretung zu beteiligen. $ 79 Abs. 4 und 
$ 103 Abs. 1 finden keine Anwendung. 

  
  

$ 103 

Ergänzende Regelungen für den Schulpersonalausschuß 

(1) Soweit das Schulaufsichtsamt für Maßnahmen zu- 
ständig ist, die ihm unterstellte Schulen oder dort Be- 
schäftigte betreffen, gibt der Schulpersonalrat im Schul- 
aufsichtsamt dem in der Schule gebildeten Schulpersonal- 
ausschuß Gelegenheit zur Äußerung innerhalb von zwei 
Wochen. In den Fällen des $ 68 Abs. 2 Satz 4 und $ 76 
Abs. 1 Satz 2 beträgt die Frist zur Äußerung eine Woche. 
Die in $ 68 Abs. 2 und $ 76 Abs. 1 genannten Fristen 
verlängern sich um die dem Schulpersonalausschuß ge- 
setzte Frist. 

(2) In den Fällen der $$ 74 und 79 Abs. 4 gilt die einem 
Schulaufsichtsamt unterstellte Schule als Dienststelle und 
der bei ihr gebildete Schulpersonalausschuß als zuständi- 
ger Personalrat. 

8 104 

Einigungsstelle 

(1) Betrifft eine Maßnahme lediglich Beschäftigte einer 
Fachgruppe, so müssen zwei der vom Schulhauptperso- 
nalrat zu bestellenden Mitglieder die Wahlberechtigung 
zu dieser Fachgruppe haben. Sind zwei Fachgruppen be- 
troffen, muß jede Fachgruppe durch ein Mitglied vertreten 
sein, das zu der jeweiligen Fachgruppe wahlberechtigt ist. 

(2) Bei Maßnahmen, die mehr als zwei Fachgruppen 
betreffen, entscheidet der Schulhauptpersonalrat über die 
von ihm zu bestellenden drei Mitglieder. 

Achtes Kapitel 

Öffentliche Hochschulen 

$ 105 

Ausnahmen für bestimmte Beschäftigte; 
organisatorische Sonderregelungen 

(1) Das Gesetz gilt nicht für folgende Mitglieder oder 
Angehörige der Hochschulen: 

1. Präsidentin oder Präsident, 

2. Professorinnen und Professoren, 

3. Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten, 

4 . Personen, die mit der Verwaltung oder Vertretung ei- 
ner Professorenstelle beauftragt sind, 

. Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, 

o
o
 oa

 

. Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler, 

7. Lehrbeauftragte. 

(2) Das Gesetz findet ferner unbeschadet der Regelun- 
gen in $ 75 Nrn. 10 und 14 keine Anwendung bei Selbst- 
verwaltungsangelegenheiten nach $ 77 des Niedersächsi- 
schen Hochschulgesetzes (NHG). 

(3) Studentische Hilfskräfte sind abweichend von $ 11 
Abs. 1 nicht wahlberechtigt. 

(4) $ 65 Abs. 3 gilt auch für hauptberufliche Frauenbe- 
auftragte und studentische Hilfskräfte. 

(5) $ 75 Nr. 15 gilt auch für die allgemeinen Bestim- 
mungen nach $ 132 Abs. 4 NHG oder auf Grund einer 
Entscheidung nach $ 132 Abs. 5 NHG. 

(6) Die Leitung der Hochschule ist übergeordnete 
Dienststelle und oberste Dienstbehörde im Sinne des Ge- 
setzes für Maßnahmen, für die der Hochschule die end- 
gültige Entscheidungsbefugnis durch Rechtsvorschriften, 
durch Beschluß der Landesregierung oder durch die zu- 
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ständige oberste Landesbehörde übertragen worden i 
An die Stelle der Stufenvertretungen tritt der naltihr- 
sonalrat ‚oder, wenn er nicht gebildet ist, der Personalrat. 
Zuständige Einigungsstelle ist die bei der zuständigen 

obersten Landesbehörde gebildete Einigungsstelle. Die zu- 
ständige oberste Landesbehörde wird ermächtigt, durch 
Verordnung Einigungsstellen für einzelne Hochschulen, 
gemeinsam für mehrere Hochschulen oder gemeinsam für 
einzelne Dienststellen von Hochschulen zu bilden. 

Neuntes Kapitel 

Öffentliche Theater und Orchester 

$ 106 

Sonderregelungen 

(1) Für öffentliche Theater und Orchester ie Vorschriften dieses Gesetzes nur insoweit, als a, 
die Eigenart dieser Einrichtungen entgegensteht. Sie gel- ten insbesondere nicht bei Maßnahmen, die die künstleri- sche Gestaltung von Aufführungen oder Veranstaltungen wesentlich beeinflussen können. 

(2) Einigen sich Dienststelle und Personal i 
f igeı rat nicht, 

können sie innerhalb von zwei Wochen nach Zugang ar ablehnende i ie Eini zn rer > gi unmittelbar die Einigungs- 

Zehntes Kapitel 
Gemeinden, Landkreise und k ie, Bla 

$ 107 

Sonderregelungen 

(1) Nicht wählbar für den Personalrat ihrer Di 
; V bar enststell sind auch die Leiterin oder der Leiter des sn: fungsamtes und die hauptberufliche Frauenbeauftragte. 

(2) Die oberste Dienstbehörde und die kraft Ges 
zur Entscheidung befugten Ausschüsse haben die wen nen zur Entscheidung anstehenden Maßnahmen, die der Beteiligung unterliegen, auf Verlangen der Personalvertre- tung mit dieser zu erörtern. Die oberste Dienstbehörde kann sich dabei durch den hö i öheren Dienst 
vertreten lassen. Pe 

(3) Entscheidet die oberste Dienstbehörde über ein Ar ’ ’ 
5 b g teiligungspflichtige Maßnahme, so beteiligt der höhere Dienstvorgesetzte rechtzeitig die zuständige Personalver- 

tretung. 

(4) Die $$ 70, 72, 73 und 76 sind mit fi gend 
ben entsprechend anzuwenden: eg 
1. An die Stelle der Stufenvertretungen tritt der Gesamt- personalrat oder, wenn ein solcher nicht gebildet ist 

der Personalrat. E 
- An die Stelle der obersten Dienstbehörde oder der übergeordneten Dienststelle tritt der höhere Dienstvor- 

gesetzte. 

. An die Stelle der Landesregieru i i 
Na Be gierung tritt die oberste 

4. Bei Maßnahmen nach $ 65 Abs. 2 Nrn. 1 2 i 
solche Angestellten betreffen, deren u 
nem Amt der Laufbahn des höheren Dienstes ent- spricht, tritt an die Stelle einer Entscheidung der Eini- gungsstelle eine Empfehlung an den höheren Dienst- vorgesetzten, der endgültig entscheidet. 

(5) Die Einigungsstelle wird im Falle der Nichteini 
von der obersten Dienstbehörde und dem er 
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rat gebildet. Bei der Bestellung der Mitgli i 
1 B glieder entscheid die oberste Dienstbehörde nach den für sie Daten Tl schriften über Wahlen. Die Einigungsstelle bleibt bis zum Ende der regelmäßigen Amtszeit der Personalräte beste- en. 

(6) An die Stelle der obersten Dienstbehörde i N e in $ 72 Abs. 1 Satz 2 tritt der höhere Dienstvorgesetzte. . 

(7) $ 65 Abs. 3 gilt auch für Dezernentinnen und Dezer- 
nenten, Amtsleiterinnen und Amtsleiter und Beschäftigte in vergleichbaren Funktionen sowie für die hauptberufli- 
chen Frauenbeauftragten. 

(8) Bei Maßnahmen nach $ 75 Nr. 8 ist der Gesamtper- 
sonalrat zuständig, wenn ein solcher gebildet ist. Sind 
verselbständigte Dienststellen nach $ 6 Abs. 3 beteiligt, so 
hört er den bei diesen Dienststellen gebildeten Personalrat 
an. 

(9) Bei Maßnahmen nach $ 75 Nr. 10 tritt an die Stelle 
der obersten Dienstbehörde der Dienstvorgesetzte. Ab- 
satz 8 gilt entsprechend. 

Elftes Kapitel 
Sonstige Kör haften, Anstalten und Stift des 
öffentlichen Rechts; wirtschaftliche Einrichtungen der 

öffentlichen Hand 

$ 108 

Entsprechende Anwendung des $ 73 Abs. 1 und des $ 107; 
Bestellung der Mitglieder der Einigungsstelle 

(1) Für die Beschäftigten der sonstigen Kör. erschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gelten 
die Sondervorschriften des $ 107 Abs. 2, 4 Nr. 1, Abs. 5 
Satz 1 und 3, Abs. 6 bis 9 sinngemäß, soweit sie nicht 
unmittelbar anzuwenden sind. Die der Landesregierung 
nach $ 73 Abs. 1 vorbehaltene Entscheidung trifft das 
oberste Organ oder ein von ihm gebildeter Ausschuß. 

(2) "Beschäftigte, die nach $ 110 einem Verwaltungsrat 
oder einem vergleichbaren Gremium, das oberste Dienst- 
behörde ist, angehören, dürfen von der obersten Dienstbe- hörde nicht als Mitglieder einer Einigungsstelle bestellt 
werden, die bei ihrer Dienststelle zu bilden ist. 

$ 109 ( 

Einrichtungen mit wirtschaftlicher Zweckbestimmung 

} (1) Für die Beschäftigten der öffentlich-rechtlichen Ver- sicherungsanstalten, Sparkassen, sonstigen Kreditinstitute sowie ihrer Verbände gilt folgendes: 
1. Die Mitbestimmung oder die Benehmensherstellung ist 

ausgeschlossen 

a) 'in den Fällen des $ 65 Abs. 2 Nr. 2 für die Zahl 
außertariflicher Zulagen, ae 

b) bei Maßnahmen nach $ 66 Nr. 14 N . 14, $ 67 Nrn. 3 
sowie $ 75 Nr. 14. A Et 

In diesen Angelegenheiten steht dem Personalrat ein Informationsrecht in entsprechender A ie p nwendung des 

» . An Stelle der in $ 67 Nrn. 3 und 4 e e genannten Maßnah- men unterliegen der Mitbestimmung Maßnahmen zur Abwendung, zur Milderung oder zum Ausgleich von besonderen Belastungen, die sich für B äfti 
der: h eschäftigte aus der Einführung neuer Arbeitsmethoden oder a Son- stigen Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistungen oder zur Erleichterung des Arbeitsablaufs ergeben.   nalrat oder, wenn ein solcher nicht besteht, dem Personal- 

3. Bei einer Kündigung während der Probezeit ji i 
; e 

eit ist die Mitbestimmung nach $ 65 Abs. 2 Nr. 9 ausgeschlossen; 
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in diesem Fall gelten $ 75 Nr. 5 und $ 76 Abs. 2 
sinngemäß. 

4. $ 65 Abs. 3 gilt auch für Beschäftigte, die 

a) Generalvollmacht oder Prokura haben oder 

b) nach Dienststellung und Dienstvertrag im wesentli- 
chen eigenverantwortliche Aufgaben wahrnehmen, 
die ihnen regelmäßig wegen ihrer Bedeutung für 
den Bestand und die Entwicklung der Einrichtung 
im Hinblick auf besondere Erfahrungen und Kennt- 
nisse übertragen werden. 

a . Für die Bildung der Einigungsstelle gelten $ 107 Abs. 5 
Satz 1 und 3 sowie $ 108 Abs. 2 sinngemäß. 

6. Die der Landesregierung nach $ 73 Abs. 1 vorbehalte- 
ne Entscheidung trifft das satzungsmäßig für die lau- 
fende Überwachung der Geschäftsführung vorgesehene 
Organ oder ein Ausschuß von mindestens drei Perso- 
nen, den dieses Organ aus seinen Mitgliedern nach 
Anhörung der Dienststelle und des Personalrats bildet. 

N . Oberste Dienstbehörde oder übergeordnete Dienststelle 
im Sinne dieses Gesetzes ist das gesetzlich oder sat- 
zungsmäßig für die Geschäftsführung vorgesehene Or- 
gan. Bei Maßnahmen, bei denen im Falle der Nichtei- 
nigung die Einigungsstelle angerufen werden kann, 
tritt an die Stelle der obersten Dienstbehörde das in 
Nummer 6 genannte Organ. 

. 8 107 Abs. 4 Nr. 1 und Abs. 8 gilt sinngemäß. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Beschäftigten an- 
derer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf- 
fentlichen Rechts, die der Befriedigung wirtschaftlicher 
Bedürfnisse der Allgemeinheit dienen und die auch in 
privater Rechtsform betrieben werden könnten. Im Zwei- 
felsfall entscheidet die oberste Aufsichtsbehörde, ob die 
Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt sind. 

© 

$ 110 

Vertretung der Beschäftigten bei wirtschaftlichen 
Einrichtungen der öffentlichen Hand 

(1) Besteht für wirtschaftliche Einrichtungen der öffent- 
lichen Hand mit mehr als zehn Beschäftigten ein Verwal- 
tungsrat, Werksausschuß oder ein vergleichbares Gremi- 
um, so müssen ihm auch Vertreterinnen oder Vertreter 

der Beschäftigten angehören. Die Zahl der hiernach hin- 
zutretenden Vertreterinnen oder Vertreter der Beschäftig- 
ten beträgt die Hälfte der Mitgliederzahl, die für das Gre- 
mium nach den sondergesetzlichen Vorschriften oder der 
Satzung vorgesehen ist. Beträgt die Zahl der Vertreterin- 
nen oder Vertreter der Beschäftigten eins oder zwei, so 
müssen diese selbst Beschäftigte der Einrichtung sein. Be- 
trägt die Zahl der Vertreterinnen oder Vertreter mehr als 
zwei, so müssen von je drei Vertreterinnen oder Vertre- 

tern die ersten beiden selbst Beschäftigte der Einrichtung 
sein; die dritte Vertreterin oder der dritte Vertreter darf 

vorbehaltlich des Absatzes 4 Nr. 2 nicht Beschäftigte oder 
Beschäftigter der Einrichtung sein. 

(2) Wirtschaftliche Einrichtungen der öffentlichen Hand 
im Sinne des Absatzes 1 sind ihre kaufmännisch verwal- 
teten Betriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, die überwiegend wirtschaftliche Aufgaben erfül- 
len. 

(3) Die nach $ 11 wahlberechtigten Beschäftigten der 
Einrichtung wählen je gesondert 

1. die Vertreterinnen oder Vertreter, die Beschäftigte der 
Einrichtung sein müssen, 

2. die Vertreterinnen oder Vertreter, die vorbehaltlich des 
Absatzes 4 Nr. 2 nicht Beschäftigte der Einrichtung 
sein dürfen, 

  
  

für die Amtszeit, die in den sondergesetzlichen Vorschrif- 
ten oder in der Satzung für die sonstigen Mitglieder des 
Gremiums bestimmt ist. 

(4) Wählbar sind 

1. als Vertreterinnen oder Vertreter im Sinne des Absat- 
zes 3 Nr. 1 alle Beschäftigten, die am Wahltage nach 
$ 12 zum Personalrat wählbar sind, 

2. als Vertreterinnen oder Vertreter im Sinne des Absat- 
zes 3 Nr. 2, 

a) wenn mindestens eine Gewerkschaft von ihrem 
Wahlvorschlagsrecht (Absatz 7 Satz 1 Nr. 2 
Buchst. a) Gebrauch macht, volljährige Personen, 

die nicht Beschäftigte der Einrichtung sind, 

b) wenn das Wahlvorschlagsrecht den wahlberechtig- 
ten Beschäftigten zusteht (Absatz 7 Satz 1 Nr. 2 
Buchst. b), volljährige Personen, 

es sei denn, daß sie infolge strafgerichtlicher Verurteilung 
die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlan- 
gen, nicht besitzen. 

(5) Der Wahlvorstand für die Wahl der Vertreterinnen 
oder Vertreter der Beschäftigten besteht aus drei wahlbe- 
rechtigten Beschäftigten, und zwar aus einer oder einem 
Vorsitzenden sowie zwei weiteren Mitgliedern. Für jedes 
Mitglied soll ein Ersatzmitglied berufen werden. Späte- 
stens elf Wochen vor Ablauf der Amtszeit, die in den 
sondergesetzlichen Vorschriften oder in der Satzung für 
die Mitglieder des Gremiums bestimmt ist, bestellt die 
Einrichtung auf Antrag von mindestens drei Wahlberech- 
tigten oder einer in der Einrichtung vertretenen Gewerk- 
schaft den Wahlvorstand. Dieser hat die Wahl unverzüg- 
lich einzuleiten; sie soll spätestens neun Wochen nach 
der Bestellung des Wahlvorstandes stattfinden. Kommt 
der Wahlvorstand dieser Verpflichtung nicht nach, so be- 
stellt die Einrichtung auf Antrag der in Satz 3 Genannten 
einen neuen Wahlvorstand. 

(6) Besteht eine Einrichtung aus mehreren Dienststellen 
im Sinne dieses Gesetzes, so bestellen sie auf Ersuchen 
des Wahlvorstandes jeweils für ihren Bereich einen örtli- 
chen Wahlvorstand; auf ihn ist Absatz 5 Satz 1 und 2 
entsprechend anzuwenden. Die örtlichen Wahlvorstände 
führen bei diesen Dienststellen die Wahl im Auftrage des 
Wahlvorstandes durch. 

(7) Das Recht, Wahlvorschläge zu machen, steht zu 

1. für die Wahl der Vertreterinnen oder Vertreter im Sin- 
ne des Absatzes 3 Nr. 1 

a) den wahlberechtigten Beschäftigten und 

b) jeder in der Einrichtung vertretenen Gewerkschaft, 

2. für die Wahl der Vertreterinnen oder Vertreter im Sin- 
ne des Absatzes 3 Nr. 2 

a) jeder in der Einrichtung vertretenen Gewerkschaft, 

b) wenn keiner Gewerkschaft nach Buchstabe a ein 
Wahlvorschlagsrecht zusteht oder keine Gewerk- 
schaft von diesem Recht Gebrauch macht, den 
wahlberechtigten Beschäftigten. 

Die von den wahlberechtigten Beschäftigten eingereichten 
Wahlvorschläge müssen von mindestens einem Zwanzig- 
stel der wahlberechtigten Beschäftigten, jedoch minde- 
stens von zwei Wahlberechtigten, unterzeichnet sein; in 
jedem Fall genügt die Unterzeichnung durch 30 Wahlbe- 
rechtigte. Jede Bewerberin und jeder Bewerber kann nur 
auf einem Wahlvorschlag benannt werden. 

(8) Machen die Beschäftigten von ihrem Recht, in dem 
Gremium vertreten zu sein, keinen oder nicht in vollem 
Umfang Gebrauch, so verlieren sie insoweit ihren An- 
spruch auf Vertretung bis zur nächsten Wahl der Mitglie- 
der des Gremiums. Die Wirksamkeit der Beschlüsse des '
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Gremiums wird hierdurch nicht berührt. Scheidet eine 
Vertreterin oder ein Vertreter aus, ohne daß ein Ersatzmit- 
glied vorhanden ist, so ist eine Nachwahl durchzuführen. 

(9) Es gelten entsprechend 

1. für die Wahl der Vertreterinnen oder Vertreter 
$ 16 Abs. 1, $$ 20 und 21, 

2. für die Amtszeit der Vertreterinnen oder Vertreter 
$ 22 Abs. 2 und 3, $ 23 Abs. 1 Nrn. 1 und 4 sowie 
Abs. 2 mit der Maßgabe, daß die Einrichtung den 
Wahlvorstand bestellt, 

3. für den Ausschluß einer Vertreterin oder eines Vertre- 
ters 

$ 24 Satz 1 und 3, 

4. für das Erlöschen der Mitgliedschaft im Gremium bei 
Vertreterinnen oder Vertretern im Sinne des Absat- 
zes 3 Nr. 1 
$ 25 Abs. 1, 

5. für das Erlöschen der Mitgliedschaft in dem Gremium 
bei Vertreterinnen oder Vertretern im Sinne des Absat- 
zes 3 Nr. 2 
$ 25 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 5 bis 7, 

6. für das Ruhen der Mitgliedschaft in dem Gremium bei 
Vertreterinnen oder Vertretern, die Beschäftigte der 
Einrichtung sind, sowie für die zeitweilige Verhinde- 
rung 
$ 26, 

7. für den Eintritt von Ersatzmitgliedern 
$ 27, dessen Absatz 1 Satz 2 jedoch nur dann, wenn 
eine Stellvertretung nach den sondergesetzlichen Vor- 
schriften oder der Satzung nicht ausgeschlossen ist, 

8. für den Schutz der Vertreterinnen oder Vertreter, die 
Beschäftigte der Einrichtung sind, 
$ 41 Abs. 1 und 2. 

(10) Ist eine Wahl der Vertreterinnen oder Vertreter der 
Beschäftigten mit Erfolg angefochten, so nehmen die Mit- 
glieder des Personalrats, höchstens jedoch so viel Mitglie- 
der, wie Vertreterinnen oder Vertreter der Beschäftigten 
gewählt waren, deren Befugnisse bis zur Neuwahl, läng- 
stens bis zur Dauer von drei Monaten, wahr. Sind im 
Personalrat Gruppen vertreten, so sind diese Gruppen ent- 
sprechend ihrer Stärke nach den Grundsätzen der Verhält- 
niswahl zu berücksichtigen. Der Personalrat ermittelt die 
Mitglieder nach der Reihenfolge, in der sie in den Perso- 
nalrat gewählt sind. $ 27 gilt mit Ausnahme von Absatz 2 
Satz 2 entsprechend. 

(11) Wird gegen eine Vertreterin oder einen Vertreter 
der Beschäftigten, die oder der selbst nicht Beschäftigte 
oder Beschäftigter der Einrichtung ist, wegen eines Ver- 
brechens die öffentliche Klage erhoben, so ruht ihre oder 
seine Mitgliedschaft im Gremium bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung. Die Vertreterin oder der Vertreter ist ver- 
pflichtet, die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Gre- 
miums unverzüglich von der Erhebung der Klage zu un- 
terrichten. 

Zwölftes Kapitel 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte; 
Beschäftigte im juristischen Vorbereitungsdienst 

811 

Staatsanwaltspersonalvertretungen 

(1) Zur Beteiligung in Angelegenheiten der Staatsanwäl- 
tinnen und Staatsanwälte wählen diese aus ihrer Mitte 
1. einen Staatsanwaltspersonalrat bei jeder Staatsanwalt- 

schaft, 

'2. einen Staatsanwaltsbezirkspersonalrat bei jeder Staats- 
anwaltschaft bei dem Oberlandesgericht,   
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3. einen Staatsanwaltshauptpersonalrat bei der obersten 
Dienstbehörde. 

(2) Der Staatsanwaltspersonalrat besteht bei Staatsan- 
waltschaften, denen mehr als 20 Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte angehören, aus drei Mitgliedern, im übrigen 
aus einem Mitglied. Die Stufenvertretungen bestehen aus 
drei Mitgliedern. 

8112 

Einigungsstelle 

In Angelegenheiten nach $ 111 Abs. 1 entscheidet die 
nach $ 71 gebildete Einigungsstelle. Jedoch treten an die 
Stelle der vom Hauptpersonalrat bestellten Mitglieder drei 
vom Staatsanwaltshauptpersonalrat bestellte Mitglieder, 
von denen zwei Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte 
sein müssen. 

8 113 

Gemeinsame Angelegenheiten 

(1) In allgemeinen und sozialen Angelegenheiten, dig 
die Beschäftigten bei einer Staatsanwaltschaft gemeinsam 
betreffen (gemeinsame Angelegenheiten), nehmen ent- 
sandte Mitglieder des Staatsanwaltspersonalrats an der 
Beratung und Beschlußfassung im Personalrat der Dienst- 
stelle teil. Der Staatsanwaltspersonalrat entsendet ein Mit- 
glied in einen Personalrat, der nicht mehr als fünf Mitglie- 
der hat, im übrigen zwei Mitglieder. Besteht der Personal- 
rat nur aus einer Person und kommt eine Einigung mit 
dem entsandten Mitglied des Staatsanwaltspersonalrats 
nicht zustande, so gilt die Zustimmung als erteilt. 

(2) Werden gemeinsame Angelegenheiten in einer Stu- 
fenvertretung behandelt, so entsendet der Staatsanwalts- 
bezirkspersonalrat zwei seiner Mitglieder in den Bezirks- 
personalrat und der Staatsanwaltshauptpersonalrat zwei 
seiner Mitglieder in den Hauptpersonalrat. 

(3) An der Behandlung gemeinsamer Angelegenheiten 
in den Personalversammlungen der Staatsanwaltschaften 
können die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit den 
gleichen Rechten wie die anderen Beschäftigten teilneh- 
men. 

8114 ( 

Beschäftigte im juristischen Vorbereitungsdienst 

(1) Die Beschäftigten im juristischen Vorbereitungs- 
dienst (Referendarinnen, Referendare, sonstige Beschäftig- 
te ohne Berufung in das Beamtenverhältnis) sind nur für 
die Referendarpersonalräte wahlberechtigt. 

(2) Dienststellen im Sinne des Gesetzes sind die Ober- 
landesgerichte. Für den Referendarpersonalrat des Ober- 
landesgerichts sind die Beschäftigten im juristischen Vor- 
bereitungsdienst wählbar und wahlberechtigt, die am Wahltage der Dienstaufsicht des Oberlandesgerichts un- terliegen. $ 6 Abs. 3 und $ 12 Abs. 1 Nr. 2 gelten nicht. Die Wahl des Referendarpersonalrats findet in einer Wahlversammlung statt, die der Referendarpersonalrat 
oder die Dienststelle spätestens acht Wochen nach dem ersten Einstellungstermin des Kalenderjahres einberuft. 
Die Wahl wird von einem in der Wahlversammlung ge- 
wählten Wahlvorstand geleitet. 

(3) Der Referendarpersonalrat nimmt die Aufgaben ei- nes Personalrats, eines Bezirkspersonalrats und einer Ju- gend- und Auszubildendenvertretung gegenüber dem Oberlandesgericht sowie allen anderen Gerichten und Dienststellen wahr, soweit ausschließlich die Beschäftig- ten im juristischen Vorbereitungsdienst betroffen sind. Bei Maßnahmen einer obersten Diensbehörde tritt an die Stelle der Beteiligung der Stufenvertretung. die Beteiligung aller Referendarpersonalräte der Oberlandesgerichte. 
  

  

(4) Die Mitbestimmung bei der Zuweisung an die Aus- 
bildungsstellen und die Arbeitsgemeinschaften be- 
schränkt sich auf die Aufstellung von Grundsätzen. Die 
oberste Dienstbehörde entscheidet endgültig. 

(5) Der Referendaipersonalrat des Oberlandesgerichts 
besteht 

aus drei Mitgliedern, 

wenn dem Oberlandesgerichtsbezirk weniger als drei 
Landgerichte angehören, 

aus fünf Mitgliedern, 

wenn dem Oberlandesgerichtsbezirk drei bis fünf 
Landgerichte angehören, 

aus sieben Mitgliedern, 

wenn dem Oberlandesgerichtsbezirk mehr als fünf 
Landgerichte angehören. 

(6) Die Amtszeit der Referendarpersonalräte beträgt ein 
Jahr und endet jeweils am 31. März. $ 39 Abs. 3 bis 6, 
$ 48 Abs. 1 und $ 53 Abs. 2 finden keine Anwendung. 

Dritter Teil 

Schluß- und Übergangsvorschriften 

8 115 

Anwendung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

Artikel 1 $ 14 Abs. 1, 2 Satz 1 und 2 sowie Abs. 3 des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung vom 
14. Juni 1985 (Bundesgesetzbl. I S. 1068), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Ersten Gesetzes zur Umsetzung des 
Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumsprogramms vom 
21. Dezember 1993 (Bundesgesetzbl. I S. 2353), gilt in 
seiner jeweils geltenden Fassung für die Anwendung die- 
ses Gesetzes sinngemäß. 
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Verweisung auf andere Gesetze 

Vorschriften in anderen Gesetzen, die den Betriebsräten 
Befugnisse oder Pflichten übertragen, gelten entsprechend 
für die nach diesem Gesetz zu errichtenden Personalver- 
tretungen, soweit diese Vorschriften nicht die Betriebsver- 
fassung regeln. 

$ 117 

Umbildung von Körperschaften und Dienststellen 

(1) Das Innenministerium wird ermächtigt, durch Ver- 
ordnung Vorschriften zu erlassen, die die Personalvertre- 
tung für den Fall sicherstellen oder erleichtern, daß Ge- 
meinden, Gemeindeverbände, sonstige Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts oder 
Dienststellen umgebildet oder neu gebildet werden. Dabei 
kann es insbesondere Bestimmungen treffen über 

1. die Voraussetzungen und den Zeitpunkt für die Neu- 
wahl der Personalvertretungen, 

2. die vorübergehende Fortführung der Geschäfte durch 
die bisherigen Personalvertretungen, 

3. die vorübergehende Wahrnehmung der Aufgaben neu 
zu wählender Personalvertretungen durch die bisheri- 
gen Personalvertretungen, deren Vorsitzende oder de- 
ren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, 

4. die Dauer der regelmäßigen Amtszeit der Personalver- 
tretungen und ihre Verlängerung, 

5. die Bestellung der Wahlvorstände für Neuwahlen, 

6. die Mitgliedschaft in Personalvertretungen, wenn die 
oder der Gewählte in Vollzug der Umbildung bei einer 
anderen Dienststelle verwendet wird,   

7. eine ausreichende Interessenwahrnehmung von Be- 
schäftigten, die in einen anderen Geschäftsbereich 
wechseln. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Vertretung der 
Beschäftigten bei wirtschaftlichen Einrichtungen der öf- 
fentlichen Hand ($ 110), jedoch mit der Maßgabe, daß die 
Verordnung von dem jeweiligen Fachministerium im Ein- 
vernehmen mit dem Innenministerium erlassen wird. 
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Wahlordnung 

(1) Zur Regelung der in den $$ 10 bis 21, 47 bis 52, 96 
Abs. 3 sowie den $$ 110 und 114 bezeichneten Wahlen 
wird die Landesregierung ermächtigt, durch Verordnung 
Vorschriften über die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl, insbesondere über 

1. die Errechnung der Vertreterzahl, 

2. die Aufstellung der Wählerlisten, die Frist für die Ein- 
sichtnahme in die Wählerlisten und die Erhebung 
von Einsprüchen gegen ihre Richtigkeit, 

3. die Vorschlagslisten, die Frist für ihre Einreichung 
und das Zulassungsverfahren, 

4. das Wahlausschreiben und die Fristen für seine Be- 
kanntmachung, 

5. die Stimmzettel, 

6. die Wahlzeit und die Stimmabgabe, 

7. die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen 
für seine Bekanntmachung, 

8. die Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit 
der Wahl und die Berichtigung des Wahlergebnisses, 

9. die Ersatzmitglieder, ihre Reihenfolge und das Ver- 
fahren bei ihrem Eintritt in den Personalrat, 

10. die Aufbewahrung der Wahlakten 

zu erlassen. 

(2) Die Verordnung muß Regelungen über die Wahl von 
Frauen und Männern entsprechend ihrem Anteil an den 
wahlberechtigten Beschäftigten der Dienststelle vorsehen. 
Sie hat Regelungen für den Fall vorzusehen, daß die 
Wahlvorschläge nicht dem in Satz 1 genannten Anteil von 
Frauen und Männern entsprechen. 
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Änderung des Niedersächsischen Richtergesetzes 

Das Niedersächsische Richtergesetz vom 14. Dezember 
1962 (Nieders. GVBl. S. 265), zuletzt geändert durch Arti- 
kel II des Vierten Gesetzes zur Änderung des Niedersäch- 
sischen Beamtengesetzes und des Niedersächsischen 
Richtergesetzes vom10. Januar 1994 (Nieders. GVBl. S. 2), 
wird wie folgt geändert: 

1. $ 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „wirkt oder be- 

stimmt mit“ durch die Worte „ist zu beteiligen“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Verweisung „$$ 65 

bis 67 a, 74 bis 76, 80, 80 a und 81“ durch die 
Verweisung „$$ 59 bis 64, 65 Abs. 1 Nrn. 14, 15 
und 17 bis 20, $$ 66, 67, 75, 77, 78 und 82“ er- 
setzt. 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) In allgemeinen und sozialen Angelegenhei- 
ten eines Richters, der außerhalb eines Gerichts 
tätig ist, ist der Personalrat wie bei einem Beamten 
zu beteiligen.“ 
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2. $ 20 erhält folgende Fassung: 

„$ 20 

Herstellung des Benehmens; 
Verfahren bei Nichteinigung 

(1) Soweit die Dienststelle bei einer Maßnahme das 
Benehmen mit dem Richterrat herzustellen hat, ist 

dem Richterrat vor Durchführung der Maßnahme Ge- 
legenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Richterrat 
kann verlangen, daß die Dienststelle die beabsichtigte 
Maßnahme schriftlich begründet oder mit ihm erör- 
tert. Der Beschluß des Richterrats ist der Djenststelle 
innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen. In dringen- 
den Fällen kann die Dienststelle diese Frist auf eine 
Woche abkürzen. Die Frist beginnt in dem Zeitpunkt, 
in dem der Antrag dem Vorsitzenden des Richterrats 
zugeht. Die beabsichtigte Maßnahme gilt als gebilligt, 
wenn der Richterrat sich nicht innerhalb der Frist 
schriftlich unter Angabe von Gründen äußert. 

(2) Entspricht die Dienststelle Einwendungen des 
Richterrats nicht oder nicht im vollen Umfang, so 
teilt sie ihm ihre Entscheidung unter Angabe von 
Gründen schriftlich mit. Der Richterrat kann inner- 
halb von zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung 
die Entscheidung der übergeordneten Dienststelle be- 
antragen. Diese entscheidet nach Verhandlung mit 
dem Bezirksrichterrat oder — wenn ein solcher nicht 
gebildet ist — mit dem Richterrat, der die Entschei- 
dung beantragt hat. Ist die übergeordnete Dienststelle 
eine oberste Dienstbehörde, so entscheidet sie nach 
Verhandlung mit dem für den Gerichtszweig gebilde- 
ten Hauptrichterrat oder Richterrat. 

(3) Der Richterrat kann eine Maßnahme, die seiner 
Beteiligung nach Absatz 1 unterliegt, schriftlich bei 
der Dienststelle beantragen. Die Dienststelle gibt dem 
Richterrat innerhalb von zwei Wochen schriftlich be- 
kannt, ob sie dem Antrag entsprechen will. Sie führt 
die beantragte Maßnahme in angemessener Frist 
durch, wenn sie nicht innerhalb der in Satz 2 genann- 
ten Frist schriftlich unter Angabe von Gründen dem 
Richterrat ihre Ablehnung mitgeteilt hat. Die in 
Satz 2 genannte Frist kann im Einzelfall im beidersei- 
tigen Einvernehmen um eine Woche verlängert wer- 
den. $ 33 des Personalvertretungsgesetzes für das 
Land Niedersachsen gilt entsprechend. Satz 3 gilt 
nicht, wenn der Durchführung Rechtsvorschriften, 
insbesondere des Haushaltsrechts, entgegenstehen. 

(4) Die Dienststelle kann bei Maßnahmen, die kei- 
nen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Entschei- 
dung vorläufige Regelungen treffen. Sie hat dem Rich- 
terrat die vorläufige Regelung mitzuteilen, sie zu be- 
gründen und unverzüglich das Verfahren zur Herstel- 
lung des Benehmens einzuleiten oder fortzusetzen.“ 

3. $ 20 a wird gestrichen. 

4. $ 20 b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Richterrat kann verlangen, daß die 
Dienststelle die beabsichtigte Maßnahme 
schriftlich begründet oder mit ihm erörtert.“ 

In Satz 6 werden nach dem Wort „verweigert“ 
die Worte „oder die aufgeführten Gründe of- 
fenkundig außerhalb der Mitbestimmung nach 
den $$ 64, 65 Abs. 1 Nrn. 14, 15 und 17 
bis 20, $$ 66 und 67 des Personalvertretungs- 
gesetzes für das Land Niedersachsen liegen“ 
eingefügt. 

cc) Es wird folgender Satz 7 angefügt: 

bb: 

„Im Falle der Einigung hat die Dienststelle die   
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beabsichtigte Maßnahme in angemessener 
Frist durchzuführen.“ 

b) Nach Absatz 2 wird folgender neue Absatz 3 ein- 
gefügt: 

„(3) Die in Absatz 2 Satz 3 genannte Frist kann 
im Einzelfall im beiderseitigen Einvernehmen um 
eine Woche verlängert werden. $ 33 des Personal- 

vertretungsgesetzes für das Land Niedersachsen 
gilt entsprechend.“ 

c Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

d) In dem neuen Absatz 4 wird Satz 2 durch folgende 
neue Sätze 2 bis 5 ersetzt: 

„Die Dienststelle gibt dem Richterrat innerhalb 

von zwei Wochen schriftlich bekannt, ob sie dem 
Antrag entsprechen will. Sie führt die beantragte 
Maßnahme in angemessener Frist durch, wenn sie 
nicht innerhalb der in Satz 2 genannten Frist 
schriftlich unter Angabe von Gründen dem Rich- 
terrat ihre Ablehnung mitgeteilt hat. Absatz 3 gilt 
entsprechend. Satz 3 gilt nicht, wenn der Durch- 
führung Rechtsvorschriften, insbesondere des ( 
Haushaltsrechts, entgegenstehen.“ 

5. $20c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird die Verweisung „$ 20 b Abs. 3“ 
durch die Verweisung „$ 20 b Abs. 4“ ersetzt; 

die Worte „von sechs Wochen“ werden durch 
die Worte „eines Monats“ ersetzt. 

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„In den anderen Fällen beteiligt die überge- 
ordnete Dienststelle umgehend die zuständige 
Richtervertretung nach Maßgabe des $ 20 b 
Abs 2° 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Sechswochenfrist“ 
durch das Wort „Monatsfrist“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Verweisung „$ 20 b Abs. 3“ 
durch die Verweisung „$ 20 b Abs. 4“ ersetzt; 

die Worte „von sechs Wochen“ werden durch 
die Worte „eines Monats“ ersetzt. 

cc) Satz 3 erhält folgende Fassung: ( 

„In den anderen Fällen beteiligt die oberste 
Dienstbehörde umgehend die zuständige 
Richtervertretung nach Maßgabe des $ 20 b 
Abs. 2.“ 

Absatz 4 erhält folgende Fassung: > 

„(4) Einigen sich die oberste Dienstbehörde und 
die zuständige Richtervertretung nicht, so können 
sie in den in $ 65 Abs. 1 Nrn. 14, 15 und 17 bis 20 
sowie in den $$ 66 und 67 des Personalvertre- 
tungsgesetzes für das Land Niedersachsen genann- 
ten Fällen innerhalb von zwei Wochen nach Zu- 
gang der ablehnenden Stellungnahme oder nach 
Ablauf der in Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 
genannten Monatsfrist die Einigungsstelle ($ 47 a) 
anrufen. In den anderen Fällen entscheidet die 
oberste Dienstbehörde endgültig.“ 

d Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden die Worte „das Landes- 
ministerium“ durch die Worte „die Landesre- 
gierung“ ersetzt und nach dem Wort „ent- 
scheidet“ die Worte „oder von einem Be- 
schluß der Landesregierung abgewichen wer- 
den soll“ eingefügt. 

bb) In Nummer 2 werden die Verweisung „$ 80 a“ 
durch die Verweisung „$ 65 Abs. 1 Nrn. 14, 15 
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und 17 bis 20 und $ 67“ und die Worte „des 
Landesministeriums“ durch die Worte „der 
Landesregierung“ ersetzt. 

e) In Absatz 6 wird die Verweisung „$ 20 a Abs. 5“ 

durch die Verweisung „$ 20 Abs. 4“ ersetzt. 

6. In $ 24 wird das Wort „Mitwirkung“ durch die Worte 
„Herstellung des Benehmens“ ersetzt. 

7. $47 a wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze 5 und 6 an- 
gefügt: 

„Der Einigungsstelle sollen Frauen und Männer 
angehören. Soll von Satz 5 abgewichen werden, so 
haben dies die für die Bestellung der Mitglieder 
zuständigen Stellen zu begründen.“ 

b) In Absatz 2 werden die Worte „drei Monaten“ 
durch die Worte „acht Wochen“ ersetzt. 

8. $ 47 b wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze 3 und 4 an- 
gefügt: 

„Die Einigungsstelle kann beschließen, zu den 
Verhandlungen sachkundige Personen hinzuzuzie- 
hen. Für die Einsicht in Personalakten durch den 
Vorsitzenden gilt $ 60 Abs. 2 Satz 2 und 3 des 
Personalvertretungsgesetzes für das Land Nieder- 
sachsen entsprechend.“ 

b Dem Absatz 2 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Sie sollen innerhalb von zwei Monaten nach An- 
rufung der Einigungsstelle ergehen.“ 

9. In $ 48 Abs. 3 wird die Verweisung „$ 73 b Abs. 4 

Satz 2“ durch die Verweisung „$ 71 Abs. 7“ ersetzt. 

10. In $ 49 Abs. 1 Satz 3 wird die Verweisung „$ 86“ 
durch die Verweisung „$ 84“ ersetat. 

$ 120 

Änderung des 
Niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetzes 

$ 9 des Niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetzes in 
der Fassung vom 25. Januar 1991 (Nieders. GVBl. S. 29), 
geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 1992 (Nieders. 
GVBl. S. 365), wird gestrichen. 

$ 121 

Übergangsvorschriften für laufende Verfahren 
und Erklärungen zur Dienststelle 

(1) Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingeleitete 
Beteiligungs- und Einigungsverfahren oder nicht der Be- 
teiligung unterliegende Maßnahmen werden nach den bis- 
herigen Vorschriften zu Ende geführt. 

(2) Erklärungen der obersten Dienstbehörde, mit denen 
Nebenstellen oder Dienststellenteile zu selbständigen 
Dienststellen bestimmt worden sind, bleiben wirksam, so- 
lange sie nicht aufgehoben werden. $ 6 Abs. 3 Satz 3 bis 5 
findet Anwendung. 

(3) Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingeleitete 
Verfahren zur Neuwahl von Personalvertretungen werden 
nach den bisherigen Vorschriften zu Ende geführt. 
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Übergangsvorschriften für die Amtszeit der gewählten 
Personalvertretungen und Jugend- und 

Auszubildendenvertretungen 

(1) Die regelmäßige Amtszeit der zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes gewählten Personalvertre- 
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tungen und Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
endet am 30. April 1996. 

(2) Für Personalvertretungen, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes amtieren, gelten folgende 
Bestimmungen des Personalvertretungsgesetzes für das 
Land Niedersachsen in der Fassung vom 8. August 1985 
(Nieders. GVBl. S. 261), zuletzt geändert durch: Artikel III 
des Zehnten Gesetzes zur Änderung der Niedersächsi- 
schen Gemeindeordnung und der Niedersächsischen 
Landkreisordnung vom 14. Juni 1993 (Nieders. GVBl. 
S. 137), bis zum Ende ihrer Amtszeit weiter: 

1. $ 13 für die Zahl der Mitglieder der Personalvertretun- 

gen, 

» . $ 38 Abs. 1 für den Eintritt von Ersatzmitgliedern, 

. $ 40 für den Vorstand und 

. $ 91a für die Fachgruppen. >
 

(3) Im Falle des Rücktritts einer Personalvertretung gel- 
ten die in Absatz 2 genannten Bestimmungen auch für die 
neugewählte Personalvertretung bis zum 30. April 1996. 
Im Falle des Rücktritts einer Jugend- und Auszubilden- 
denvertretung gilt $ 28 Abs. 2 des in Absatz 2 bezeichne- 
ten Gesetzes auch für die neugewählte Vertretung. $ 10 
Abs. 3 sowie die $$ 15 und 51 Abs. 2 Satz 2 finden keine 

Anwendung. 

$ 123 

Übergangsvorschriften für Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte in der Grundausbildung und in der 

weiteren Ausbildung 

(1) Die erstmaligen Wahlen zu den Jugend- und Auszu- 
bildendenvertretungen der Polizeibeamtinnen und Poli- 
zeibeamten, die sich in der Grundausbildung oder in der 
weiteren Ausbildung befinden, finden bis zum 30. Juni 
1994 nach den bisherigen Vorschriften statt. Die Amtszeit 
dieser Jugend- und Auszubildendenvertretungen beginnt 
am 1. Juli 1994 und endet am 30. April 1996. 

(2) Die Amtszeit der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes gewählten Vertrauensleute endet am 
30. Juni 1994. 
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Übergangsvorschriften für Polizeidienststellen 
und die Landesbereitschaftspolizei 

Bis zum Erlaß der ersten Verordnung nach $ 86 Abs. 6 

gelten als Dienststellen im Sinne des $ 86 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 5 

1. der Bereich eines Polizeiabschnitts, 

2. die Schutzpolizeiinspektionen — ausgenommen die 
Schutzpolizeiinspektionen bei den Polizeidirektio- 
nen —, 

3. die Verkehrspolizeiinspektionen, 

4. die Polizeihubschrauberstaffel, 

5. die Kriminalpolizeiinspektionen — ausgenommen die 
Fachinspektionen bei den Polizeidirektionen —, 

6. die Wasserschutzpolizei ohne das Wasserschutzpoli- 
zeidezernat, : 

7. jede Abteilung der Landesbereitschaftspolizei, 

8. die Direktion der Landesbereitschaftspolizei und 

9. die Polizeiverwaltungsstellen. 

Bis zum selben Zeitpunkt besteht der Polizeibezirksperso- 
nalrat bei der Landesbereitschaftspolizei Niedersachsen 
fort. 
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$ 125 

Erstmalige Wahl der Referendarpersonalräte 

Die erstmaligen Wahlen zu den Referendarpersonalrä- 
ten finden abweichend von $ 114 Abs. 2 Satz 4 bis zum 
31. Mai 1994 statt. Die Amtszeit dieser Referendarperso- 
nalräte beginnt mit ihrer Wahl, spätestens am 1. Juni 
1994, und endet am 31. März 1995. 

$ 126 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 1994 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Personalvertretungsgesetz für 
das Land Niedersachsen in der Fassung vom 8. August 
1985 (Nieders. GVBl. S. 261), zuletzt geändert durch Arti- 
kel III des Zehnten Gesetzes zur Änderung der Nieder- 
sächsischen Gemeindeordnung und der Niedersächsi- 
schen Landkreisordnung vom 14. Juni 1993 (Nieders. 
GVBl. S. 137), außer Kraft. 

(3) Abweichend von Absatz 1 tritt $ 99 am 1. August 
1994 in Kraft. 

Hannover, den 2. März 1994 

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages 

Milde 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Der Niedersächsische Ministerpräsident 

Schröder 

13. Jahrg. 
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Zweite Änderung der Diplomprüfungsordnung 
für den Studiengang Stadt- und Regionalplanung 

an der Universität Oldenburg 

Bek. d. MWK v. 2. 2. 1994 — 1071-243 08-7 — 

Bezug: Bek. v. 9. 2. 1990 (Nds. MBl. S. 691), geändert durch Bek. 
„ v. 6. 2. 1992 (Nds. MBl. S. 390) 

Die Universität Oldenburg hat die in der Anlage abge- 
druckte Zweite Änderung der Diplomprüfungsordnung für 
den Studiengang Stadt- und Regionalplanung beschlossen, 
die ich nach $ 80 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Halbsatz 1 Nr. 2 
NHG i.d.F. vom 21.1.1994 (Nds. GVBl. S. 13) geneh- 
migt habe. 

Anlage 

Zweite Änderung der Diplomprüfungsordnung 
für den Studiengang Stadt- und Regionalplanung 

an der Universität Oldenburg 

Abschnitt I 

Die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Stadt- 
und Reto‘ Bek. vom 9.2.1990 (Nds. MBl. 
S. 691), geändert durch Bek. vom 6. 2.1992 (Nds. MBl. 
S. 390), wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden nach den Worten „an der“ die 
Worte „Carl von Ossietzky“ eingefügt. 

2. $ 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Professo- 
rinnen“ die Worte „und Privatdozenten/Privatdozen- 
tinnen“ eingefügt. 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „können“ die 
Worte „Privatdozenten/Privatdozentinnen an der Uni- 
versität Oldenburg,“ gestrichen. 

Abschnitt II 

Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das 
Due am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Nds. MBl. in 
Kraft. 

  

  

Unterrichtung der Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst des Landes 

und der von Sicherheitsüberprüfungen Betroffenen 
über ihr Widerspruchsrecht 

nach $ 24 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 Buchst. c 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

Gem. RdErl. d. StK, d. MI u. d. übr. Min. 
v. 15. 9. 1993 — 51.21-05400/4-8 24 — 

— VORIS 20600 00 00 00 006 — 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat die Auf- 
gabe, die Einhaltung der zum Schutz der Betroffenen er- 
lassenen Vorschriften über den Umgang mit personenbe- 
zogenen Daten durch die öffentlichen Stellen des Landes 
zu kontrollieren. Nach $ 24 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 
Buchst. c BDSG haben die Beschäftigten und die von Si- 
cherheitsüberprüfungen betroffenen Personen das Recht, 
der Kontrolle ihrer personenbezogenen Daten in Personal- 
akten bzw. in den Akten über die Sicherheitsüberprüfung 
durch die Kontrollinstitutionen im Einzelfall zu wider- 
sprechen. Auf diese Möglichkeit sind die Bediensteten in 
geeigneter Weise (z.B. durch Aushang oder Umlauf) hin- 
zuweisen. Ein etwaiger Widerspruch ist unmittelbar ge- 
genüber dem Landesbeauftragten für den Datenschutz, 
Postfach 2 21. 30002 Hannover, geltend zu machen. 
Bewerberinnen und Bewerber sind künftig bei Einstel- 

lung in den Landesdienst von der Einstellungsbehörde 
über ihr Widerspruchsrecht zu unterrichten; die von Si- 
cherheitsüberprüfungen Betroffenen werden zu Beginn 
des Verfahrens von der die Überprüfung veranlassenden 
Dienststelle informiert. 

Den Gemeinden, Landkreisen und den der Aufsicht des 
Landes unterstehenden sonstigen Körperschaften, Anstal- 
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wird empfoh- 
len, entsprechend zu verfahren. 

An die 
Dienststellen der Landesverwaltung, 
Gemeinden, Landkreise und die der Aufsicht des Landes unterste- 
henden sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts. 
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